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Objekte im Freien in Horben, Merzhausen, Sölden und Wittnau
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Handwerk - 
unsere Berufung

Unser Team wurde aus  
15.500 Betrieben in Freiburg  
ausge zeichnet als Handwerks-
unternehmen des Jahres.

Was mit Sinn? Was mit Zukunft?  
Was mit den Händen!
lassen-gmbh.de/karriere 

106-08_30_01v_AZ_Handwerksuntern_des_Jahres_90x120_04-22_LASSEN_RZ.indd   1 26.04.22   15:32

Alexander Feninger
Immobilien

Telefon 0761 488 04 390 | Mobil 0170 734 1526 
www.feninger-immo.de
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Wir suchen ab sofort:

Filialleiter*innen in Vollzeit

Servicekräfte in Voll-/Teilzeit 
Verkäufer*innen in Voll-/Teilzeit

<< hier geht‘s zur Onlinebewerbung
bew@kaisers-backstube.de 
jobs.kaisers-backstube.de
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Bücherei 

Merzhausen 
Katholische Öffentliche Bücherei 

Öffnungszeiten: Montag 09:00 bis 11:00 Uhr und 16:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag 16:00 bis 19:00 Uhr, jeden 2. Samstag im Monat: 10:00 bis 
12:00 Uhr. Aktuelle Informationen unter: https://die-buecherei.merzhau-
sen.jimdosite.com 

Horben 
Bürgerbibliothek in der Grundschule (KÖB St.Agatha)  
Öffnungszeiten: Mittwoch 16:30 bis 17:30 Uhr 

Wochenmärkte 

Au • Marktplatz beim Bürgerhaus, Freitag 15:00 bis 18:00 Uhr  
Horben • Rathausplatz, Mittwoch 16:00 bis 18:30 Uhr 
Merzhausen • Marktplatz beim FORUM, Samstag 08:00 bis 13:00 Uhr 
Sölden • Lindenplatz, Dienstag 15:00 bis 18:00 Uhr 
Wittnau • Parkplatz Gallushaus, Donnerstag 16:00 bis 18:00 Uhr 

Folgende Regelungen sind bei allen Märkten 
empfohlen: 

Ausreichende Abstände zwischen den Marktständen  n

Einzelbedienung der Kunden  n

Mindestens 1,5 Meter Abstand zwischen den Kunden  n

Warteschlangen bilden  n

Empfehlung zum Tragen einer Maske, wenn der Abstand von mindestens n

1,5 Meter zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann  

Konzerte 

Horben 
Horben-leben e. V.  
7.« Fest der Musik » am Samstag, den 25. Juni 2022 um 17:00 Uhr in der  
St. Agatha Kirche Horben  

Merzhausen 
forum jazz e. V. 
KRAAN • Die Kultband • Samstag, 9. Juli – 21:00 Uhr  
SIR ANDRÁS SCHIFF • Das Klassik-Ereignis 2022 • Mittwoch, 6. Juli 2022 – 
18:30 Uhr  
10 Jahre FORUM Merzhausen • Die Jubiläums Gala • 18./19. November 2022 

Info/Tickets: forumjazz.de / reservix.de / GeBüSch Merzhausen / BZ Ticket  

Sonstige Veranstaltungen 

Au 
Seniorentreff Au 
Spielnachmittage jeden 1. und 3. Dienstag im Monat um 15:00 Uhr im Sozi-
alraum des Bürgerhauses, Neubau 1. Stock. Näheres unter AU 
Horben 
Horben-leben e. V 
Am Mittwoch den 22. Juni veranstaltet Horben leben e.V. einen Flohmarkt 
auf dem Schulhof der Grundschule Horben, parallel zum Markt. Beginn ist 
15:30 Uhr und Ende um 17:30 Uhr.  
Merzhausen 
artisse e. V.  
„Wechselrahmen“ #22 Ulrike Prasch: „Panta Rhei – Farbe im Fluss“, Ausstel-
lungsdauer: 01.04. bis 30.06.2022, Foyer FORUM Merzhausen, Eintritt frei! 
Keine Öffnungszeiten! Tagsüber bis 23 Uhr (Beleuchtung) durch das verglas-
te Foyer von außen zu besichtigen. Künstlergespräch am 23.6. um 20:00 Uhr 
im FORUM Merzhausen. 
Bürger*Treff  
Neustart am Mittwoch 22. Juni 2022 in und um die Cafeteria der Sporthalle 
ab 15:00 Uhr 
Sölden 
Jahreshauptversammlung des Freizeit-Sportvereins 1982 e.V. am Donners-
tag, den 23.06.2022, um 18:00 Uhr in der Sallenberghalle Sölden. 

Standorte Defibrillatoren (AED) 

Au • Bürgerhaus, Dorfstraße 29 

Horben • Buswartehäuschen beim Rathaus, Dorfstraße 
Merzhausen • Sporthalle, Am Marktplatz 1 (Eingangsbereich) 
Wittnau • Clubheim SV Au-Wittnau, Kirchweg 10 
Wittnau • Gallushaus, Kirchweg 8 (Eingangsbereich) 
Sölden • Rathaus, Staufener Straße 4 (gegenüber Praxis Dr. Strosing) 

Öffentliche Toiletten 

Au • Bürgerhaus (OG), Dorfstraße 29, Montag bis Freitag 08:00 bis 18:00 Uhr 
(in der Schulzeit). 

Horben • Bushaltestelle „Rathaus“, Dorfstraße, durchgehend geöffnet 
Merzhausen 
• Einsegnungshalle (Rückseite), Friedhofweg 10 a, täglich 07:00 bis 18:00 Uhr 
• Rathaus (EG), Friedhofweg 11, Montag bis Freitag 08:00 bis 12:15 Uhr,  
  Mittwoch 14:00 bis 18:00 Uhr 
• Sporthalle (EG), Am Marktplatz 1, Montag bis Freitag 08:00 bis 22:00 Uhr  
(in der Schulzeit) 
Sölden • Milchcafé, Bürglestraße 14, Dienstag bis Freitag 14:00 bis 18:00 Uhr, 
Samstag und Sonntag 10:00 18:00 Uhr 

Was • Wann • Wo
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WICHTIGE RUFNUMMERN
NOTRUFE 
Notdienstapotheken 0800 0022833 
Notruf (Polizei) 110 
Notarzt, Rettungsdienst, Feuerwehr 112 
Augen-Notfallpraxis des Universitätsklinikum FR 0761 270-40010 
Ärztlicher Notfalldienst (allgemein-, kinder-,  
augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst): 116117 
Zahnärztlicher Notfalldienst 0180 322255541 
Ökumenische Telefonseelsorge 0800 1110111 
Kinder- und Jugendtelefon 
Deutscher Kinderschutzbund 0800 1110333 
Polizei für das Hexental 07633 806180 
Notfall-Telefax Rufnummer Leitstelle Freiburg 0761 201–3399 

BÜRGERMEISTERÄMTER 

Au 
Dorfstraße 25, 79280 Au 0761 401399-0 
E-Mail: gemeinde@au-hexental.de 
Horben  
Dorfstraße 2, 79289 Horben 0761 211698-0 
E-Mail: gemeinde@horben.de 
Wassermeister: Herr Schneider 0170 7344578 
Bauhof: Herr Steffi 0172 6966973 
Merzhausen  
Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen 0761 40161-0 
E-Mail: gemeinde@merzhausen.de 
Sölden  
Staufener Straße 4, 79294 Sölden 0761 13780-0 
E-Mail: gemeinde@soelden.de 
Wittnau  
Kirchweg 2, 79299 Wittnau 0761 456479-0 
E-Mail: gemeinde@wittnau.de 

Wasserversorgung 
Zweckverband Wasserversorgung Hexental: 
Wassermeister: André Scheck 0174 1633580 
Markus Hog 0174 1633589 

badenova – Strom und Gas 0800 2767767 
Au, Horben, Merzhausen – Strom und Gas 
Sölden, Wittnau – nur Gas 
Energie-Dienst-Netze GmbH 
Stromversorger Sölden und Wittnau 07623 92-1818 

Recyclinghof Hexental 2187-9707 
Öffnungszeiten: 
Mittwoch: 14:00 Uhr – 18:00 Uhr 
Samstag: 09:00 Uhr – 13:00 Uhr 

Postagentur Merzhausen 0761 51470460 

Abfallwirtschaft Landkreis 0761 2187-9707 

Bürgerbad Merzhausen 0761 8976080 

Schulen 
Merzhausen und Au: Hexentalschule 0761 45933-0 
Horben: Grundschule 0761 21169834 
Sölden: Grundschule 0761 403351 
Wittnau: Grundschule 0761 403842 

Jugendmusikschule Südlicher Breisgau 07633 82711 
Volkshochschule Südlicher Breisgau 07633 9265-0 
Außenstelle Hexental 0761 40161-33 

KINDERBETREUUNG 
Au St. Johannes 0761 401399-21 
Kleinkindgruppe 0761 401399-23 
Sarah Sehrer Knöpfchen 0761 406523 
Cornelia Walter Mäusekinder 0761 8885563 
Horben St. Agatha, 0761 29806 
Kleinkindbetreuung, Simone Heine 0761 290632 
Karl Lermer 0761 1562890 
Julia Schönau 0160 97970616 
Merzhausen 
Katholische Kindertagesstätte St. Gallus 0761 403540 
Evangelische Johanneskindertagesstätte 0761 404480 
Waldkindergarten Sonnenschein und 0157 51981448 
Regentröpfchen 0157 35657843 
Kinderkrippe Plumperquatsch 0761 38424030 
Sölden St. Fides Kindergarten 0761 402046 
Kinderkrippe Marienkäfer 
Wittnau wir haben eine Kleinkindgruppe von  
1-3 Jahren, eine Tagesgruppe und eine  
Waldgruppe für Kinder von 3-6 Jahren 0761 402033 
Wittnauer Wichtel: Tagesmutter Fr. M. Czensny 0179 1119110 
Kindertagespflege 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald,  
Fachstelle Kindertagespflege, Birgit Ruf-Killian 0761 2187-2634 
E-Mail: Birgit.Ruf-Killian@lkbh.de 

SOZIALE DIENSTE 
Dorfhelferinnenstation Hexental  
Einsatzleitung 0761 4010618 
Hospizbegleitung im Hexental 0761 4004331 
Begleitung von Schwerkranken, 
Sterbenden und deren Angehörigen 
Sozialstation Mittlerer Breisgau 07633 9533-0  
Pflegedienstleitung 07633 9533-10
Beratungsstelle für ältere Menschen 07633 9533-20 
Hilfe von Haus zu Haus 07633 4065813 
Nachbarschaftshilfe Obere Möhlin 
Pflegewohngemeinschaft Merzhausen 
Hexentalstraße 5 a 0761 42968354 
Nachbarschaftshilfen  
Merzhausen-Au, Juliane Lorenz 0761 40139914 
Förderverein Soziale Dienste Wittnau 0761 404417 
Nachbarschaftsnetz Wittnau 
Barbara Schneider 0761 702294 
Anna Erley 0761 4098229 

KIRCHEN 
Au – Horben – Merzhausen 
Kath. Pfarramt St. Gallus 0761 402771 
Horben Evang. Pfarramt, Matthias-Claudius 0761 50361580 
Merzhausen Evang. Pfarramt 0761 45969-0 
Sölden Kath. Pfarramt Fides und Markus 0761 70888410 
Wittnau Kath. Pfarramt 0761 402926 
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Allgemeiner Teil

Amtliche Nachrichten 

Rathäuser im Hexental geschlossen 

Die Bediensteten der Mitgliedsgemeinden der VG Hexental Au, Horben, 
Merzhausen, Sölden und Wittnau veranstalten am Freitag, 24. Juni 2022 
einen Betriebsausflug. Die Rathäuser und Bauhöfe bleiben deshalb ganz-
tägig geschlossen. 
Wir danken für Ihr Verständnis! 

 

Ferienzeit – Reisezeit 

Ende Juli beginnen die Sommerferien. Viele werden ihren Urlaub bzw. die 
Ferienzeit im Ausland verbringen. Wir bitten Sie daher die Gültigkeit Ihrer 
Ausweispapiere sowie die Einreisebestimmungen für Ihr Urlaubsziel zu über-
prüfen und ggf. rechtzeitig einen neuen Personalausweis oder Reisepass 
zu beantragen.  
In der Ferienzeit kann die Ausstellung eines neuen Personalausweises oder 
Reisepasses länger als vier Wochen dauern. Eine Verlängerung der bisheri-
gen Ausweise bzw. Pässe ist nicht möglich 
Die Einreisebestimmungen der einzelnen Länder unterliegen unterschiedli-
chen Regelungen. Da sich die Einreisebestimmungen täglich ändern können, 
bitten wir um Verständnis, dass das Passamt hierzu keine Auskünfte erteilen 
kann. Aktuelle Informationen zu den Einreisebestimmungen Ihres Reisezie-
les erhalten Sie unter www.auswaertiges-amt.de oder beim Reiseveranstal-
ter sowie bei der Botschaft oder Konsulat. 
Bei der Beantragung eines neuen Reisepasses, Personalausweises oder Kin-
derreisepasses ist folgendes zu beachten: 
Reisepass und Personalausweis 
benötigt werden: 

aktuelles biometrisches Lichtbild n

bisheriges Ausweisdokument  n

Die Antragstellung ist nur persönlich möglich. 
Gebühren: 
Reisepass: bis 24. Lebensjahr 37,50 Euro, ab dem 24. Lebensjahr 60,00 Euro 
Personalausweis: bis 24. Lebensjahr 22,80 Euro, ab dem 24. Lebensjahr 
37,00 Euro 
Kinderreisepass  
benötigt werden: 

Antrag mit Unterschriften der Eltern (Zustimmungserklärung) n

bisheriges Ausweisdokument bzw. Geburtsurkunde des Kindes n

aktuelles biometrisches Lichtbild n

Unterschrift des Kindes ab 10 Jahren  n

Das persönliche Erscheinen des Kindes zur Identitätsprüfung ist Pflicht. 
Gebühren: 
Neuausstellung 13,00 Euro 
Verlängerung 6,00 Euro 
Der Kinderreisepass ist ein Jahr gültig. Vor Ablauf der Gültigkeit kann der Kin-
derreisepass verlängert werden. 
Die Gebühren für Reisepass, Personalausweis und Kinderreisepass sind bei 
Antragstellung zu entrichten. 
Sollten Sie Fragen haben, steht Ihnen das Passamt der Wohnsitzgemeinde 
gerne zur Verfügung. 

Die Feuerwehr informiert 
Brandschutztipps für ein sicheres Grillvergnügen 
Jedes Jahr, wenn es wärmer wird und das Leben wieder mehr draußen statt-
findet, scharen sich viele um den Grill und die Saison ist wiedereröffnet. 
Damit diese für alle zum gelungenen Freizeiterlebnis und nicht zum Desaster 
wird, empfiehlt der Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg um 
Beachtung einiger Grundregeln. Wenn diese Ratschläge beachtet werden, 
steht einer vergnüglichen und unfallfreien Grillparty nichts mehr im Wege: 

Wählen Sie einen standfesten und sicheren Standort für den Grill und hal-n

ten Sie Abstand zu brennbaren Stoffen wie Lampions, Girlanden, usw. Ein 
Sicherheitsabstand von 2 -  3 Metern ist das Mindestmaß! 
Benutzen Sie alle Grillarten immer nur im Freien! n

Zum Anzünden des Grills verwenden Sie bitte nur Trockenbrennstoffe oder n

Grillanzünder, niemals jedoch brennbare Flüssigkeiten. Gießen Sie ins-
besondere keinen Spiritus oder ähnliches in den Grill! Fachen Sie das 
Feuer nicht mit Pressluft oder gar mit Sauerstoff an! 
Halten Sie Löschmittel bereit! Ein Feuerlöscher oder Eimer Wasser hilft n

Entstehungsbrände zu bekämpfen. 
Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt mit dem Grill hantieren. n

Tragen Sie beim Grillen keine Synthetik-Kleidung. Diese kann schlagartig n

Feuer fangen! 
Nach dem Grillen löschen Sie die Glut ab. Füllen Sie niemals heiße Asche n

in Müllgefäße. Wenn Sie in einer Grillstelle im Freien grillen, decken Sie 
die Glut vollständig mit Erde ab, damit der Wind sie nicht forttragen kann. 
Zur Vermeidung von Waldbränden ist für Feuer außerhalb befestigter Grill-n

plätze vom Waldrand ein Sicherheitsabstand von 300 Metern gesetzlich 
vorgeschrieben. 
Bei Unfällen oder Bränden rufen Sie die Feuerwehr über Telefonnummern n

112. 
Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit und eine unfall- und schadenfreie 
Grillsaison! 

Austräger (m/w/d) für das Hexentäler Amts-
blatt gesucht 

Die Verwaltungsgemeinschaft Hexental sucht für die Gemeinde Merzhau-
sen einen Austräger (m/w/d) für das amtliche Mitteilungsblatt ab dem 
1. August 2022. Die Tätigkeit ist geeignet für Schüler (ab 14 Jahren), 
Rentner oder als Nebenverdienst. Das Hexentäler Amtsblatt erscheint 
14täglich in den geraden Wochen (24 Ausgaben pro Jahr) und kann ab 
Donnerstag bis spätestens Freitag in der Erscheinungswoche ausgetra-
gen werden. Dabei handelt es sich um den Bezirk IV, der insgesamt 620 
Mitteilungsblätter umfasst und pro Austragen ca. 3 ¼ Stunden in 
Anspruch nimmt (Dorfstraße, Weberstraße, In der Ehrenmatte, Mayen-
rainweg, Herchersgarten, Am Schönberg, Lerchengarten, Kirchweg, Hei-
matstraße, Bitzenmatte/Im Brunnacker). Der Verdienst beträgt 86,82 
Euro pro Monat (bei 24 Ausgaben pro Jahr), 31 Euro pro Beilage extra, 
wenn Beilagen auszutragen sind und eine Jahressonderzahlung im 
November. Im Sommer (KW 31, 32, 33) und zum Jahreswechsel (KW 51, 
52,1) erscheint kein Mitteilungsblatt. 
Interessierte senden bitte bis spätestens 10. Juli 2022 eine kurze schrift-
liche Bewerbung an das Bürgermeisteramt Merzhausen, Friedhofweg 11, 
79249 Merzhausen oder per E-Mail an bewerbungen@merzhausen.de. 
Für weitere Auskünfte steht Katrin Siegel unter Tel. 0761 40161 59 zur 
Verfügung. 
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Allgemeine Nachrichten  

Änderung der telefonischen Erreichbarkeit des 
Sperrabfall-Services zum 01.06.2022 

Die Bereiche Gebühreneinzug, Sperrabfall und Abfallberatung werden in die-
sem Jahr schrittweise umstrukturiert. Ziel ist es, für eine Vielzahl abfallwirt-
schaftlicher Anfragen und Belange über eine zentrale Rufnummer zu einheit-
lichen Sprechzeiten erreichbar zu sein.  

Im ersten Schritt wird die telefonische Erreichbarkeit des Sperrabfall-Ser-
vices zum 01.06.2022 umgestellt. 

Ab diesem Zeitpunkt werden unsere Mitarbeitenden Ihnen sowie den Bür-
gerinnen und Bürgern unter der zentralen Rufnummer 

0761 2187-8844 

auch für Anfragen und Informationen rund um das Thema Sperrabfall 
(Anmeldung, Abholung und Bestellkarten) gerne zur Verfügung stehen. 
Anrufe, die dann unter der bisherigen Rufnummer (0761 2187-8824) bei uns 
eingehen, werden (intern) auf diese zentrale Rufnummer umgeleitet. 

Fragen zu den Abfallgebühren sowie zur Bestellung und zum Tausch von 
Abfallgefäßen werden auch weiterhin unter der zentralen Rufnummer 
beantwortet. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (ALB) 

9-Euro-Ticket: Erstattung jetzt möglich 

Portal zur Erstattung für RVF-Jahreskarte und RVF-SemesterTicket frei-
geschaltet 

Wer eine Jahreskarte des Regio-Verkehrsverbunds Freiburg (RVF) – RegioKar-
te Jahr – oder ein RVF-SemesterTicket hat, kann sich den Differenzbetrag zu 
9-Euro pro Monat für die drei Monate Juni, Juli und August erstatten lassen. 
Dies ist ab heute über die Homepage des RVF möglich. Unter www.rvf.de/
aktuelles/monatskarte-fuer-9-euro finden Fahrgäste den entsprechenden 
Link zum Antrag. 

Einfach am Rechner oder per Handy oder Tablet die Seite öffnen, persönliche 
Daten inkl. Bankverbindung und ein Bild des jeweiligen Monatsabschnitts 
der Jahreskarte oder des SemesterTickets hochladen, Fahrscheinnummer 
eingeben und den Antrag abschicken. Neben den persönlichen Daten ist 
auch der erste Gültigkeitsmonat der Jahreskarte erforderlich, um den Erstat-
tungsbetrag korrekt ermitteln zu können. Es besteht die Möglichkeit alle drei 
Monatsabschnitte ( Juni, Juli und August) auf einmal zu erstatten. Die Erstat-
tung wird erst nach einer umfassenden Prüfung in etwa 3-4 Wochen (frü-
hestens Anfang Juli) nach Antragsstellung erfolgen.  

Auf Grund der hohen Anzahl der zu erwartenden Erstattungsfälle und der 
hohen Geldbeträge ist nur eine Online-Erstattung über das Portal möglich. 
Menschen ohne Internet-Zugang werden gebeten, sich von Freunden, Nach-
barn oder Kindern helfen zu lassen. 

Die Erstattung wird von der Deutschen Bahn-Tochter DB Dialog im Auftrag 
des RVF durchgeführt.  

Kundinnen und Kunden mit einem laufenden Abo der RegioKarte wird in den 
Monaten Juni, Juli und August lediglich 9 Euro abgebucht. Sie müssen daher 
keine Erstattung beantragen. 

Weitere Informationen bezüglich der Abwicklung des 9-Euro-Tickets im RVF 
finden Sie unter www.rvf.de.  

Fahrpläne finden Sie online unter rvf.de, in den Apps FahrPlan+ des RVF oder 
VAG mobil. Sie liegen außerdem in vielen Verkaufsstellen, Rathäusern und 
Tourist-Informationen aus.  

Helfer(innen) für die Durchführung der Deutsch-
landtour gesucht 

Liebe Freundinnen und Freunde des Radsports, 
am Samstag, den 27.08.2022 führt die dritte Etappe der Deutschlandtour 
durch unsere Region und endet erstmals mit einer klassischen Bergankunft 
auf dem Schauinsland. Stars der internationalen Radszene kurbeln durchs 
Markgräflerland, das Hexental und das Katzental. Damit das sprichwörtliche 
„hautnahe Erleben“ nicht wortwörtlich wird und es zu Unfällen kommt, wer-
den entlang der Strecke viele Helferinnen und Helfer als Streckenposten 
benötigt. Der Veranstalter hat über seine Streckenabschnittskoordinatoren 
bereits vorgelegt und in vielen Orten Freiwillige akquiriert. Als Verantwort-
liche für den Schlussabschnitt wenden wir uns in Abstimmung mit der Renn-
leitung an alle Interessierten, die sich in diese verantwortungsvolle Tätigkeit 
einbringen möchten und noch nicht durch die Streckenabschnittskoordina-
toren angeworben wurden. 
Zwei Tätigkeitsfelder stehen zur Auswahl: 

Zur Umsetzung des Besucherlenkungskonzepts am Schauinsland benöti-1.
gen wir Posten, die Absperrungen sensibler Gebiete überwachen und 
Besucher des Zielbereichs in freie Besuchsräume lotsen. 
Für die Sicherung des Streckenverlaufs ab Ortsausgang Bollschweil bis in 2.
den Zielbereich benötigen wir Streckenposten zur Unterstützung der offi-
ziellen Ordnungskräfte. 

Wenn Sie sich für einen der beiden Tätigkeiten interessieren, sind Sie herz-
lich eingeladen zu einer der Online-Konferenzen, die wir als erste Informa-
tion anbieten: 
Besucherlenkung: Donnerstag, 23.06. – 18 Uhr 
Streckenposten: Freitag, 24.06. – 18 Uhr 
Bitte melden Sie sich hierzu per E-Mail an coch@muenstertal-staufen.de bis 
spätestens Mittwoch, den 22.06.2022 an. Sie erhalten dann per Rückmail 
den Link zur Video-Konferenz. Sollten Sie interessiert sein, aber zu den 
genannten Terminen nicht können, erbitten wir trotzdem Ihre E-Mail – wir 
werden Sie kontaktieren und Ihnen die Infos auf anderem Weg zukommen 
lassen. 
Schon im Voraus herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Bereitschaft, uns 
in der Durchführung dieser Großveranstaltung zu unterstützen. Mit Ihrer Hilfe 
wird es ein Tag werden, an den man sich gerne zurückerinnert. 
Thomas Coch 
Geschäftsführer der Ferienregion Münstertal Staufen 

Waldgruppe des Kindergartens Wittnau sucht 
FSJ-/BFD- Praktikanten 
für das Kindergartenjahr 2022/23 
Die Gemeinde Wittnau mit ca. 1.500 Einwohnern liegt nur wenige Kilometer 
von Freiburg im Breisgau entfernt und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
gut zu erreichen.  
In der Gemeinde gibt es einen kommunalen Kindergarten, zu dem als 
Außengruppe die Waldgruppe dazu gehört. Den Schwerpunkt unserer päda-
gogischen Arbeit stellt die Waldpädagogik und der Situationsansatz dar. In 
der Gruppe können max. 20 Kinder betreut werden. 
Zum Kindergartenjahr 2022/23 suchen wir einen FSJ-/BFD-Praktikanten. 
Sie bringen mit: 

eine abgeschlossene schulische Ausbildung  n

Verantwortungsbewusstsein und Eigeninitiative n

Freude an der Arbeit mit Kindern in der Natur n

Wertschätzenden Umgang mit Kindern, Eltern und den Kolleginnen n

Wir bieten Ihnen: 
eine qualifizierte Anleitung  n

einen Arbeitsplatz inmitten der Natur n

ein offenes und engagiertes Team und zugewandte Elternschaft n
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Praktikumsvergütung n

Weitere Informationen erhalten sie bei Frau Hermann (stellv. Kiga – Leitung) 
Tel. 0761. 402033.  

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an die E-Mail-Adresse kon-
takt@kita-wittnau.de mit dem Betreff „FSJ in der Waldgruppe“ 

Wir freuen uns auf Sie! 

Stellenausschreibung Rechnungsamtsleitung 
(m/w/d) (Fachbedienstete/r  
für das Finanzwesen) 

Bei der Gemeinde Ebringen (ca. 2.900 Einwohner) im Landkreis Breisgau-
Hoch-schwarzwald ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit 
die Stelle der Rechnungsamtsleitung (m/w/d) (Fachbedienstete/r für das 
Finanzwesen) neu zu besetzen. Nähere Informationen über die zu besetzen-
de Stelle sowie die Anforderungsprofile finden Sie im Internet unter: 
www.ebringen.de/Aktuelles. Das Arbeitsverhältnis und die Vergütung rich-
ten sich nach dem TVöD mit den im öffentlichen Dienst üblichen Leistungen. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre vollständige und 
aussagekräftige Bewerbung. Bitte senden Sie diese bis zum 10.07.2022 als 
PDF-Datei oder per Post an die Gemeindeverwaltung 79285 Ebringen 
Schlossplatz 1 – Hauptamt – E-Mail: moll@ebringen.de Weitere Auskünfte 
zum Aufgabeninhalt erhalten Sie selbstverständlich von der Stelleninhaberin 
Frau Alexandra Kraus, Tel. 07664 505817 und gerne auch von Herrn Bürger-
meister Dr. Hans-Peter Widmann, Tel. 07664 505811. Bei Bewerbung per 
Post fügen Sie bitte nur Kopien Ihrer Bewerbungsunterlagen bei, da wir die 
Unterlagen nicht zurücksenden werden. Diese werden nach Abschluss des 
Bewerbungsverfahrens vernichtet. 

Agentur für Arbeit 

Die Agentur für Arbeit Freiburg und die angeschlossenen Geschäftsstellen in 
Emmendingen und Titisee-Neustadt sind am 21. Juni wegen einer betriebs-
internen Veranstaltung nur eingeschränkt dienstbereit.  

Kundenvorsprachen ohne Termin sind am 21. Juni nicht möglich. Wer sich an 
diesem Tag persönlich arbeitslos melden will, kann dies auch am Mittwoch, 
22. Juni, nachholen, ohne dass Nachteile entstehen. Ungeachtet dessen fin-
den bereits vereinbarte Beratungstermine wie geplant statt. 

Die Arbeitnehmer-Rufnummer 0800 4 5555 00 ist wie gewohnt zwischen 
8:00 und 18:00 Uhr erreichbar. 

Standesamtliche Nachrichten 

Hinweis: Die Veröffentlichung von Personenstandsfällen erfolgt nur bei aus-
drücklicher Einwilligung der Betroffenen oder Angehörigen 

Eheschließungen:  
21. Mai 2022 Stefanie Zortel geb. Flachsbarth und 

Tom Volker Zortel 
Merzhausen, Weberstr. 6 

4. Juni 2022 Vanessa Felicitas Stötzel geb. Maicher und 
Felix Maicher 
Freiburg, Bifänge 114 

4. Juni 2022 Nina Simone Bierer geb. Steinborn und 
Nico Michael Bierer 
Freiburg, Goethestr. 52s 

Umweltecke  

Zu verschenken – Selbstabholer –  
Angebote zur kostenlosen Veröffentlichung bitte an die Redaktion: 
amtsblatt@merzhausen.de – Tel. 40161-59 

Circa 0,5 ha zertifiziertes Bio Gras kostenlos abzugeben. Hoher Kräuter-n

anteil, leicht zugänglicher Standort in Horben. Bitte melden unter:  
Baxajo@web.de 

Vereine  

Einladung zur Mitgliederversammlung  
des DRK-Ortsvereins Hexental 
Wir laden Sie herzlich zu unserer Mitgliederversammlung am  

Mittwoch, den 22. Juni 2022 
um 18:00 Uhr in die Saalenberghalle, Sölden 

mit folgender Tagesordnung ein : 
Begrüßung  1.
Tätigkeitsbericht der Schriftführerin  2.
Tätigkeitsbericht der First Responder  3.
Tätigkeitsbericht der Kassiererin  4.
Bericht der Kassenprüfer 5.
Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden 6.
Entlastung des Ortsvorstandes 7.
Ehrungen von Blutspendern 8.
Allgemeines  9.

Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen.  
Mit freundlichen Grüßen  
Markus Rees – 1. Vorsitzender des DRK OV Hexental 

Hexentäler Kinderküche e. V. 
Aktuelle Stellenangebote 
Die Hexentäler Kinderküche e. V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in 
Merzhausen. Ab dem Schuljahr 2022/23 versorgen wir die Kinder der Grund-
schule Merzhausen täglich mit Mittagessen, die aus frischen Lebensmitteln 
zubereitet werden: gesund, regional und mit hohem Bio-Anteil. Wir starten 
mit ca. 100 Kinderessen pro Tag (ein Gericht plus Salat und Dessert) und 
suchen zum 1. September 2022 

einen Minijobber/in für die Küche (ab Oktober 520 Euro) n

eine/n Bufdi (wir sind anerkannte Einsatzstelle für den Bundesfreiwil-n

ligendienst) 
Die Arbeitszeiten sind hauptsächlich vormittags, keine Abend- oder Wochen-
endschichten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: 
https://hexenkueche-merzhausen.de. Ansprechpartnerin: Carmen Flum, Tel. 
0176 20300761, info@hexenkueche-merzhausen.de. 
Herzliche Bitte um Spenden 
Die Gemeinde Merzhausen investiert für unser Projekt viel Geld in die Lüf-
tungsanlage des Forums und es ist im Gegenzug Aufgabe unseres Vereins, 
die Küche zur professionellen Vollküche auszustatten. Ohne Mitgliedsbeiträ-
ge, Geldspenden und Sponsoren können wir die Hexenküche nicht realisie-
ren.  
Für den Start fehlen uns noch rund 3.500 Euro um zunächst die Grundaus-
stattung der Küche sicherzustellen (1.610 Euro Rest ursprüngliche Kalkulati-
on + 1.900 Euro Preissteigerung seit Angebot vom Februar). Wir bitten Sie 
daher herzlich um Ihre Unterstützung! 
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Auf der Plattform Betterplace.org haben wir eine Crowdfunding-Aktion ein-
gerichtet, bei der Sie ganz einfach für die Hexenküche spenden können: 
https://betterplace.org/p106181 
Oder direkt per Überweisung auf das Spendenkonto: Hexentäler Kinder-
küche e.V., Volksbank Freiburg eG, IBAN: DE23 6809 0000 0044 0672 00, 
BIC: GENODE61FR1. 
Jeder noch so kleine Beitrag hilft unserem Verein und kommt damit den Kin-
dern in Merzhausen und Au zugute. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen 
Spenderinnen und Spendern! 

SV Au-Wittnau e.V. 
Altpapiersammlung der Jugendabteilung des SV Au-Wittnau e. V. 
Am Samstag, 16. Juli 2022 findet ab 9:00 Uhr eine Altpapiersammlung der 
Jugendabteilung des SV Au-Wittnau statt. Bitte stellen Sie das Papier und die 
Kartonagen an den Straßenrand. Die Fußballer freuen sich über Ihre Unter-
stützung.  
Programm Sportwoche 2022 
Dieses Jahr können wir endlich wieder zusammen die Sportwoche am Sport-
gelände in Wittnau veranstalten. Das Programm lautet wie folgt: 
16.06.2022 18:00 Uhr Jubiläums-Abend im Festzelt (Tickets nur im  

Vorverkauf) 
17.06.2022 18:00 Uhr Fußball-Dart für Jedermann 

20:30 Uhr Bingo 
18.06.2022 10:00 Uhr G- & F-Jugendturnier 

15:30 Schönberg-Cup 
21:00 Pubquiz 

19.06.2022 12:00 Frühschoppenkonzert „Polka-Freunde“ 
14:00 Uhr Mädchenturnier (C- & B-Juniroinnen) 

24.06.2022 18:30 Uhr Abschiedsspiel Herby & Die Zwait vs, Felix  
Kuhn & Friends 

25.06.2022 13:30 Uhr Elferturnier mit 42 Mannschaften 
26.06.2022 12:00 Uhr Frühschoppenkonzert mit MV Wittnau 

15:00 Uhr Sponsorenlauf 
Es werden noch Helfer gesucht, vor allem für den Tag des Elfmeterturniers 
am 25.06.2022. Auf unserer Homepage www.au-wittnau.de/svw-sport-
woche-2022/ können sich Freiwillige sehr gerne auf den Arbeitsplan oder in 
die Salat- und Kuchenliste eintragen. 
Erste Mannschaft verliert zum Saisonabschluss gegen Ballrechten-Dot-
tingen 
SV Ballrechten-Dottingen – SV Au-Wittnau 6:3 
Am letzten Spieltag der Saison 2021/2022 gastierte die erste Mannschaft 
des SVW in Ballrechten-Dottingen. Nach dem 6:0-Heimsieg wollte man mit 
breiter Brust auftreten, was zu Beginn gründlich in die Hose ging. Bereits 
nach 8 Minuten stand es 2:0 für die Gastgeber und es drohte ein Debakel zu 
werden. Philipp Kaiser konnte in der 15. Minute den Anschlusstreffer erzie-
len und weckte Hoffnung in den Reihen der Wittnauer Anhängerschaft. Doch 
es kam gänzlich anders. Kurz vor der Pause erhöhte Ballrechten-Dottingen 
auf 3:1, direkt nach der Pause auf 4:1 und in der 68. Minute stand es bereits 
6:1. Marco Steiert konnte mit einem Doppelpack noch Ergebnis-Kosmetik 
betreiben und stellte mit seinen beiden Toren in der 71. Und 75. Minute auch 
gleichzeitig den Endstand von 6:3. Die erste Mannschaft beendet die dies-
jährige Landesliga-Saison auf dem 9. Tabellenplatz. Angesichts der starken 
Ausgangsposition aus der Hinrunde mit 30 Punkten und dem 4. Tabellenplatz 
sicherlich keine zufriedenstellende Platzierung, wenngleich die Rückrunde 
durch viele Abwesenheiten und Verletzungen geprägt war und jede Woche 
eine neue nicht eingespielte Mannschaft auf dem Platz stand. 
Zweite Mannschaft mit einem Punkt aus den letzten beiden Spielen 
SV Au-Wittnau II – FC Neuenburg 2:5 
Die zweite Mannschaft verlor auch ihr letztes Heimspiel der Saison gegen 
den FC Neuenburg. Zu Beginn starteten die Roten druckvoll und gingen durch 
ein Tor von Samuel Kaplan mit 1:0 in Führung. Nach einer halben Stunde 

konnte Neuenburg jedoch ausgleichen und setzte vor der Pause direkt noch 
2 Tore nach, sodass es mit einem 1:3 zum Pausentee ging. Die Roten wollten 
sich nicht geschlagen geben und kämpften gegen die drohende Niederlage 
an. Niki Gutmann erzielte in der 54. Minute den Anschlusstreffer zum 2:3. In 
der 70. Minute dann aber die Vorentscheidung: Der Neuenburger Außenstür-
mer Sulayman Ndoye traf zum 4:2. Die Kräfte der Wittnauer schwanden und 
Neuenburg zeigte sich nun eiskalt vor dem Tor. 7 Minuten vor Ende der Partie 
erhöhten die Gäste auf 5:3 was gleichzeitig auch das Endergebnis bedeute-
te.  

FC Auggen II – SV Au-Wittnau II 2:2 

Im Auswärtsspiel bei der Reserve des FC Auggen wollte man zum Saison-
abschluss nochmal etwas Zählbares mitnehmen. Die Hexentäler starteten 
gut in die Partie, mussten aber mit den ersten beiden Schüssen aufs Tor 
direkt zwei Gegentreffer hinnehmen. Die Jungs zeigten jedoch Moral und 
Willen und kämpften sich zurück in die Partie. In der 22. Minute erzielte Paul 
Weidner per Strafstoß den Anschlusstreffer zum 2:1. Im zweiten Abschnitt 
waren die Roten am Drücker. Der eingewechselte Omar Aouam traf zum 
ersehnten Ausgleich in der 59. Minute. Bei 30 Grad wurde das Tempo zum 
Ende hin etwas langsamer und es ergaben sich immer wieder Freiräume. 
Jedoch konnte keine der sich dargebotenen Möglichkeiten genutzt werden 
und das Spiel endete mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Die Zweite 
beendet die Saison somit auf dem 13. Tabellenplatz der Kreisliga A II.  

Dritte Mannschaft mit langersehntem Sieg zum Saisonabschluss 

SV Au Wittnau III – SF Grißheim II 6:1 

Die Dritte kann es noch! Nach nunmehr 14 sieglosen Spielen in Folge 
gewannen die Mannen um den scheidenden Coach Michael „Bihla“ Maier ihr 
Heimspiel gegen die Sportfreunde Grißheim mit 6:1. Zu Beginn deutete 
wenig darauf hin, dass dieses Spiel in einem Kantersieg der Roten enden 
wird. Nach 7 Minuten zappelte es bereits im Netz des SVW und die Gäste 
aus Grißheim gingen mit 1:0 in Führung. Es dauerte dann bis zur 42. Minute, 
ehe Niki Gutmann den Torreigen für die Gastgeber eröffnete. Kurz nach der 
Pause konnte Mohamad Al Hasan auf 2:0 erhöhen. Tobi Steiert sorgte eine 
Viertelstunde vor Schluss endgültig dafür, dass der Bann gebrochen war. Mit 
seinem Tor zum 3:1 läutete er eine rasante Schlussphase der Wittanuer ein. 
Keine vier Minuten später erhöhte Omar Aouam auf 4:1, ehe Sven Rasquin 
(82.) und Philipp Kaiser (87.) kurz vor Ende der Partie den Sack zu machten 
und die Reserve der Sportfreunde Grißheim mit einem 6:1 nach Hause 
schickten. Ein würdiges Abschlussspiel für den langjährigen Coach Bihla, 
womit die Dritte ihre Saison auf dem 10. Tabellenplatz der Kreisliga B, Staffel 
VI, abschließt.  

Termine Nachbarschaft 

Feuerwehrzweckverband Südlicher Breisgau 

Einladung zu der am 27. Juni 2022 um 15:00 Uhr stattfindenden öffentlichen 
Sitzung der Verbandsversammlung des Feuerwehrzweckverbandes Südlicher 
Breisgau im Schulungsraum der Feuerwehr Bad Krozingen. 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil 

TOP 1 Tätigkeitsbericht 2021 

TOP 2 Feststellung der Eröffnungsbilanz 2020 

TOP 3 Feststellung der Jahresrechnung 2020 

TOP 4 Feststellung der Jahresrechnung 2021 

TOP 5 Wirtschaftsplan 2022 

- Beratung und Beschlussfassung 

TOP 6 Verschiedenes 

Ihr Feuerwehrzweckverband Südlicher Breisgau 
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Jugendblasorchester Breisgau Projekt 2022 
„HEARTBEAT“ 

Abschlusskonzert am Sonntag, 19. Juni 2022, 18:30 Uhr in der Batzenberg-
halle Pfaffenweiler 
Benefizkonzert zu Gunsten von Herzklopfen am Samstag, 25. Juni 2022, 
17:00 Uhr in der Uni-Kinderklinik Freiburg 
www.obv-breisgau.de 

Schwarzwaldverein Freiburg-Hohbühl e. V. 
18. Juni, Samstag: „Kammwanderung zum Feldberg“, vom Notschrei zum n

Feldberg und hinab nach Oberried, Treff: 7:30 Uhr, Hbf, Zug Richtung Vil-
lingen, Auf-/Abstieg: 620m/1270m, Gehzeit 7Std/23km, schwer, Einkehr 
nach Absprache, Rucksackverpflegung: ja, Führung: Beate Groß, Tel.: 0761 
4001859, Wanderführerin steigt am Wiehrebahnhof zu. 
-20. – 24. Juni, „Wimpelwanderung“, der Wimpel des Hauptvereins wird 
von Freiburg zur Jahreshauptversammlung des Schwarzwaldvereins nach 
Laufenburg getragen. 
-20. Juni Freiburg Schlossbergring – Horben – Berglusthaus 
-21. Juni Berglusthaus – Todtnauer Wasserfall – Todtnau Hasenhorn 
-22. Juni Todtnau Hasenhorn – Blößling – Hochkopf – Todtmoos 
-23. Juni Todtmoos – Rickenbach 
-24. Juni Rickenbach – Laufenburg 
Mitwandern ist erwünscht, auch einzelne Etappen, Informationen und 
Anmeldungen bei Hauptwanderwart, Martin Huber: E-Mail: hfw.wan-
dern@schwarzwaldverein.org 
21. Juni, Dienstag: „Gesundheitswanderung“, Treff: 10 + 17 Uhr, Musikpa-n

villon Stadtgarten, für alle Altersgruppen, kurze Wanderungen ca. 2 Std, 
kombiniert mit gezielten sanften Übungen aus der Physiotherapie, die fit 
machen, Kosten: Nichtmitglieder 3,- €, Mitglieder frei, Leitung: Walter Sit-
tig, zertifizierter Gesundheitswanderführer, Tel.: 0173329 2710, E-Mail: 
waltersittig@aol.com 
22. Juni, Mittwoch: „Seniorentreffen der Wanderfreunde“ der CBL und des n

Ortsvereins-Hohbühl im Wanderheim der CBL in Belfahy, „Spielen, singen, 
lachen – kleine leichte Wanderung machen“, Rucksackverpflegung: ja, 
Einkehr: dort, es gibt Gegrilltes zum Preis von 8 €, inkl. Aperitif und Des-
sert. Kalte Getränke werden angeboten. Führung: Monique und Michel 
Limoge, Treff: 08:30 Uhr, P&R Paduaallee, Linie 1, Fahrt mit Bus bei min-
destens 30 Personen, Fahrtkosten Mitglieder 20 €, Nichtmitglieder 25 €, 
sonst mit Privat-PKW, Anmeldung bis bei Manfred Metzger, Tel.: 07665 
2430, E-Mail: info@manfred-metzger.de 
23. Juni, Donnerstag: „Holzschlägermatte“, Holbeinstraße – Solacker – n

Holzschlägermatte – Talstation, Auf-/Abstieg: 839m/655m, Gehzeit: 
6Std/14km, mittel, Einkehr: ja, Holzschlägermatte, Rucksackverpflegung: 
ja, Treff: 9:30 Uhr, Straba-Haltestelle, Holbeinstraße, Führung: Alfred 
Böcherer, Mobil: 015206228625 
25. Juni Samstag: „Stammtisch“, neu: ab 11 Uhr, Wanderung zum Stamm-n

tisch ohne Wanderführung, Treffpunkt 9:30 Uhr, Talstation/Schauinsland-
bahn. Vorschlag: Von Horben zum Berglusthaus, mit Bus nach Horben Rat-
haus; von hier ca. 1,15 Std. auf markiertem Weg zum Berglusthaus. Auf-
stieg: 224m/3,5km, Horben Rathaus (607m) –Ignazhof(587m)–An der 
Linde rechts abbiegen, der blauen Raute folgen–nach 500m auf geteerter 
Straße links in Bußweg abbiegen–Mainackerhof (755m–Fußweg durch 
den Wald–Parkplatz Gerstenhalm (859m)–Eckewitti (860m)–Am Geißen-
felsen (855m)–Berglusthaus (831m), eventuell Übernachtung.  
25. Juni – 26. Juni, „153. Jahreshauptversammlung“ des Schwarzwaldver-n

ein-Gesamtvereins in Laufenburg, Information: www.schwarzwaldver-
ein.de oder www.schwarzwaldverein-laufenburg.jimdofree.com 
26. Juni, Sonntag: Rund um das Wiedener Tal, Teil 2, Wiedener Eck – Wie-n

den – Aitern – Utzenfeld, Auf-/Abstieg: 300m/800m, Gehzeit 4,5-
5Std/13km, mittel-schwer, Einkehr: nein, Rucksackverpflegung: ja, Treff: 
8:20 Uhr, Hbf, Zug Basel, Zuzahlung für Rückfahrt, Führung: Brigitte Huber, 
Tel. 07641 9330 469 

26. Juni, Sonntag: „Anmeldeschluß“ für Wanderung am 03. Juli 2022 von n

Bad Rippoldsau zum Glaswaldsee, Anmeldung: bei Susanne Fattah, Mobil: 
0179-907 7351, E-Mail: s.fattah@icloud.com  

28. Juni, Dienstag: „Gesundheitswanderung“, Treff: 10 + 17 Uhr, Musikpa-n

villon Stadtgarten, für alle Altersgruppen, kurze Wanderungen ca. 2 Std, 
kombiniert mit gezielten sanften Übungen aus der Physiotherapie, die fit 
machen, Kosten: Nichtmitglieder 3,- €, Mitglieder frei, Leitung: Walter Sit-
tig, zertifizierter Gesundheitswanderführer, Tel.: 0173329 2710, E-Mail: 
waltersittig@aol.com 

29. Juni, Mittwoch: „Vögelesteintour“, Gutach – Vögelestein – Gscheid – n

Linde – Gutach, Treff: 7:50 Uhr, Hbf, Zug Richtung Elzach, Auf-/Abstieg: 
656m, Gehzeit: 6Std/18km, mittel-schwer, Einkehr ja, Rucksackverpfle-
gung: ja, Führung: Jaschar Jalayer, Tel.: 0761 88899022, 

30. Juni, Donnerstag: "Donnerstagwandertreff", steht noch nicht fest! Info n

bei Manfred Metzger, Tel.07665 2430, E-Mail:info@manfred-metzger.de 

Gäste sind herzlich willkommen. Corona Vorsichtsmaßnahmen sind ein-
zuhalten 

 

SCHILL
SCHREINEREI ♦ INNENAUSBAU

Hexentalstr. 14 a ♦ 79249 Merzhausen
TEL: 0761-402323 ♦ FAX: 402907

MAIL: schreinerei-schill@t-online.de
www.schreinerei-schill.de

 

H e i z t e c h n i k 

Klaus Lambelet  
Kundendienst • Öl- und Gasfeuerung 

Notdienst • Heizungssanierung 
Neubau • Wartung • Solaranlagen  

Am Schönberg 31 • 79280 Au bei Freiburg 
Telefon 07 61 / 4 00 17 22 • Fax 07 61 / 4 00 17 28
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Amtliche Nachrichten 

 

Rathaus Au – Öffnungszeiten 

Das Bürgerbüro im Rathaus Au ist generell geöffnet von  
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag  
jeweils von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Montag und Donnerstag  
zusätzlich von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr 
Mittwochs ist das Rathaus geschlossen! 
Sollten Sie eine Terminvereinbarung wünschen, sind wir telefonisch zu errei-
chen unter. 0761 40 13 99 0 oder per Mail unter gemeinde@au-hexental.de 
Ihr Rathausteam Au  

Ergebnis der zuletzt stattgefundenen Geschwin-
digkeitsmessung in Au 

10.05.2022 L122  
zul. Höchstgeschw. 40 km/h 
Einsatzzeit 05.29 bis 11:30 Uhr 

Gemessene Fahrzeuge 2.380 
Beanstandungen 17 
Höchstgeschwindigkeit 61 

Allgemeine Nachrichten  

Liebe Freunde des Seniorentreffs! 

Wir freuen uns, dass wir unsere regelmäßigen Spielnachmittage wieder 
durchführen können. Im Monat Juli finden sie statt am  
Dienstag, den 5. Juli und am Dienstag, den 19. Juli. Wir treffen uns um 15:00 
Uhr im Sozialraum des Bürgerhauses (Neubau 1.Stock) 
zu einem kleinen Imbiss, dann geht`s an die Spieltische. Da wir als Senioren 
aber besonders vorsichtig sein müssen, gelten für diesen Anlass 
auch weiterhin die GGG – Corona – Regeln: Die Teilnehmer sind entweder 
geimpft oder genesen oder frisch getestet. Diejenigen, die neu dazu kom-
men bitten wir um die entsprechenden Nachweise. 

Vereine  

Schau mal her! – Sie (Dorf-)Hocken wieder in 
Au!!! 

Richtig gehört, der Musikverein Au e. V. lädt Sie Alle wieder ganz herzlich 
zum Dorfhock in Au ein! 
Wann? 01.07. bis 03.07.2022. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
Und dieses Mal mit einer ganz besonderen Bitte: Wir brauchen Ihre Unter-
stützung. Egal ob bei der Essensausgabe oder beim Bedienen. Wenn Sie Lust 
haben uns beim Dorfhock zu unterstützen, melden Sie sich gerne unter: 
mv.dorfhockhelfer@gmail.com 
Außerdem wird es wie jedes Jahr einen schönen Flohmarkt geben. Falls Sie 
uns hier mit Sachspenden (sauber und gut erhalten) unterstützen wollen 
freuen wir uns am Freitag den 03. und 24. Juni zwischen 15 und 18 Uhr auf 
dem Auer Marktplatz über die Abgabe. 
Flohmarkt: G. Schönborn Tel. 0761 406009; I. Reiner Tel. 0761 409254 
Kuchenspende: A.Buschle: anjabuschle@gmx.de 

Wasserzähleraustausch WICHTIG! 

Wie bereits bekannt gegeben wurde, werden nach und nach die eichfäl-
ligen Wasserzähler (Zähler mit den ersten beiden eingestanzten Num-
mern: 14) ausgetauscht.  
Um die Vielzahl der auszutauschenden Wasserzähler ableisten zu kön-
nen, haben wir dieses Jahr Fremdfirmen beauftragt. Für die Gemeinde 
Au wird die Firma Thoma aus Merzhausen unsere Wassermeister unter-
stützen. 
Die Mitarbeiter der Firma Thoma erhalten von uns einen Nachweis zur 
Berechtigung dieser Leistung, dieser kann Ihnen auf Verlangen vor-
gezeigt werden. 
Wir bitten die Hauseigentümer, den Zugang zu den Wasserzählern zu 
ermöglichen und dafür zu sorgen, dass genügend Platz zur Durchfüh-
rung der Montage vorhanden ist. 

Nachrichten aus AU GEMEINDE AU 
www.au-hexental.de 
E-Mail: gemeinde@au-hexental.de

Dorfstraße 25 
79280 Au 
Tel.: 0761 401399-0

Öffentliche Bekanntmachung 

Öffentliche Gemeinderatsitzung 
Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Dienstag, 21. Juni 
2022 um 19:00 Uhr im Bürgersaal der Gemeinde Horben statt. Die Bevöl-
kerung ist dazu herzlich eingeladen. 

Tagesordnung 
Öffentliche Sitzung 

Verkauf des Grundstücks Flst.-Nr. 97 an die GRSL Gesundheitsresort 1.
Schwarzwald Luisenhöhe GmbH & Co. KG und Weiterführung des bereits 

eingeleiteten Bebauungsplanverfahrens „Langackern II“ 
Beratung und Beschlussfassung  n

5. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans der VG Hexental  2.
Beratung und Beschlussfassung  n

ÖPNV Andienung von Horben 3.
Beratung und Beschlussfassung über Zusatzfahrten zum Grundtakt des n

Nahverkehrsplans  
Einrichtung eines Gemeindevollzugsdienstes 4.

Beratung und Beschlussfassung  n

Antrag von GR Boas Roth auf vorzeitiges Ausscheiden aus dem Gemein-5.
derat 

Nachrichten aus HORBEN GEMEINDE HORBEN 
www.horben.de 
gemeinde@horben.de

Dorfstraße 2 
79289 Horben 
Tel.: 0761 211698-0
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Beratung und Beschlussfassung  n

Nachrücken von Herrn Christian Dufour in den Gemeinderat; 6.

Wahl eines Nachfolgers in die Verbandsversammlung der VG Hexental 

Beratung und Beschlussfassung  n

Bekanntgaben des Bürgermeisters 7.

Anfragen der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 8.

Anfragen der Zuhörerinnen und Zuhörer 9.

Wir weisen zudem darauf hin, dass die Tagesordnung sowie die Beratungs-
vorlagen bis spätestens am Freitag vor der Sitzung auf der Homepage der 
Gemeinde veröffentlicht werden. 
Dr. Benjamin Bröcker – Bürgermeister 

Amtliche Nachrichten 

Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
vom 31.05.2022 

Perspektiven der Wasserversorgung in der Gemeinde Horben 1.
Gutachten des Technikzentrums Wasser (TWZ) n

Vorstellung einer möglichen Verbundlösung mit der Badenova AG &  n

Co. KG 
Die Gemeinde setzt sich derzeit intensiv mit der Situation rund um die 
Wasserversorgung auseinander. Der Zweckverband Wasserversorgung 
Hexental hat in Aussicht gestellt, dass der Wasserbezugsvertrag zu den 
bisherigen Konditionen gekündigt wird und der Gemeinde eine erhöhte 
Infrastrukturpauschale von ca. 18.000 € pro Jahr in Rechnung gestellt 
wird.  
Herr Dr. Stauder (DVGW-Technologiezentrum Wasser) erläuterte in der Sit-
zung das Strukturgutachten zur Wasserversorgung, das die Gemeinde 
daher im November 2021 in Auftrag gegeben hatte.  
Aus dem Gutachten geht hervor, dass der Trinkwassertagesbedarf und 
der Maximalbedarf in Horben stark steigen werden. Der Bezug von Trink-
wasser vom Zweckverband Hexental ist bereits jetzt schon notwendig, 
um die Versorgung zu garantieren. Durch die Inbetriebnahme des Hotels 
Luisenhöhe wird sich die Situation stark verschärfen, da das Hotel nach 
den Prognosen einen derart hohen Wasserverbrauch haben wird, dass 
sich der Wasserbedarf Horbens schlagartig fast verdoppeln könnte. 
Möglichkeiten für diesen erhöhten Wasserbedarf sind  

ein erhöhter Bezug vom ZV Hexental über die die Bestandleitung a)
ein Bezug von bnNetze durch Leitungsbau vom Hochbehälter Günters-b)
tal 

Im Anschluss stellte Herr Rhode (bnNetze) eine Verbundlösung durch die 
bnNetze anhand einer PowerPoint Präsentation vor. Hier soll der Aufbau 
einer sicheren Trinkwasserversorgung vom Hochbehälter Günterstal bis 
Hochbehälter Schauinsland erfolgen. Diese Lösung hätte für die Gemein-
de Horben Vorteile, muss aber vertieft – insb. im Hinblick auf die Kosten 
– geprüft werden.  
Abschließend empfahl Dr. Stauder die Möglichkeit b), da damit die wei-
teren Gemeinden (z. B. Bollschweil, Münstertal, Oberried-Hofsgrund und 
das gesamte Schauinslandgebiet) mitversorgt und die Investitionskosten 
auf mehrere Gemeinden durch einen Kostenschlüssel verteilen werden 
könnten. Zusätzlich gibt es deutlich erhöhte Fördermittel für interkom-
munale Verbundlösungen, die die Kosten nochmals reduzieren würden. 
Der Gemeinderat nahm einstimmig das Gutachten des TZW Karlsruhe 
dankend zur Kenntnis und beauftragte die Verwaltung, die genannte Ver-
bundlösung mit einem Anschluss an den HB Günterstal gemeinsam mit 
der badenova eingehend zu prüfen. 

Stand der Eigenkontrolle im Kanalnetz und erforderliche Sanierungs-2.
maßnahmen 
Herr Wirbel (AZV) erläuterte anhand einer PowerPoint Präsentation 
zunächst die Eigenkontrollverordnung (§ 60 EKVO) aus der die Verpflich-
tung hervorgeht, das Kanalnetz alle 10 bis 12 Jahren zu überprüfen. Das 
Kanalnetz der Gemeinde Horben hat eine Gesamtlänge von ca. 10 km, 
davon ca. 6,8 km Schmutzwasser und ca. 3,3 km Regenwasser. Das Anla-
gevermögen beträgt ca. 7,5 Mio. Der AZV führt regelmäßig Sanierungs-
maßnahmen durch. Nun stehen Sanierungsmaßnahmen im Bereich Lang-
ackern an. Die Kosten hierfür betragen laut Angebot ca. 28.500,- Euro.  
Im nächsten Jahr soll die Sanierungsmaßnahme im Bereich Leimiweg mit 
ca. 160 m Leitungslänge durchgeführt werden. Die Kosten hierfür betra-
gen laut Angebot ca. 64.000,- Euro. Beide Sanierungen sollen mit einem 
kalthärtendem Schlauch-Liner System durchgeführt werden. 
Im Anschluss beschloss der Gemeinderat einstimmig die Durchführung 
der Kanalsanierung in Abschnitt 1 und 2 und die Beauftragung der Fa. 
Koßmann zu den genannten Angebotskonditionen. Die entsprechenden 
Mittel werden im Haushaltsplan 2023 veranschlagt. 
Neufassung der Verträge zur Schulkindbetreuung samt Gebühren-3.
struktur 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Neufassung der Verträge zur 
Schulkindbetreuung zu den in der Beratungsvorlage genannten Konditio-
nen. 
Bekanntgaben des Bürgermeisters 4.
Bürgermeister Dr. Bröcker gab bekannt, dass sich auf die Stelle der Schul-
leitung der Grundschule Horben zwei Bewerber beworben haben. 
Bekanntgaben aus nichtöffentlicher Sitzung 5.
Bürgermeister Dr. Bröcker gab bekannt, dass der Gemeinderat einer Stun-
dung zur Gewerbesteuerabrechnung eines Bürgers zugestimmt hat. 

Vereine  

Konzerte in Horben 
Das 7. « Fest der Musik » wird am Samstag, den 25. Juni 2022 um 17:00 Uhr 
in der St. Agatha Kirche Horben stattfinden. 
Die Mitwirkenden sind dieses Jahr Faridah Busemann (Gesang und Gitarre), 
Alba Verniers (Klavier) Henri Verniers (Gitarre), Trio d’anches (Bläsertrio) und 
der St. Agatha Golspelchor unter Leitung von Martina Freytag. 
Die Horbener Künstler werden u.a. Werke von Mozart, Schumann, Bach und 
Pujol aufführen. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
Der Eintritt ist frei 
Christian Dufour – Horben-leben e. V. 
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Nachrichten aus MERZHAUSEN GEMEINDE MERZHAUSEN  
www.merzhausen.de 
gemeinde@merzhausen.de

Friedhofweg 11 
79249 Merzhausen 
Tel.: 0761 40161-0

Öffentliche Bekanntmachung 

Öffentliche Gemeinderatssitzung 

Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am  
Mittwoch, 22. Juni 2022, 18:00 Uhr 

im Rathaus Merzhausen, Bürgersaal, Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen 
statt. 
Auf die Tagesordnung werden folgende Punkte gesetzt: 

Frageviertelstunde 1.
Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen 2.
Antrag auf Baugenehmigung 3.

 Aufstellen eines Bauwagens als Schutzunterkunft für eine Naturkinder- 
 gartengruppe 

In der Ehrenmatte, FlSt. Nr. 872 n

Stellungnahme der Gemeinde n

Antrag auf Baugenehmigung 4.
 Errichtung einer Skateranlage, eines Multifunktionssportfeldes und  
 Spielplatzes am Sportzentrum 

Hexentalstraße 61, FlSt. Nr. 380/1 n

Stellungnahme der Gemeinde n

Skateranlage, Multifunktionssportfeld und Spielplatz am Sportzentrum 5.
Hexentalstraße  

Beschlussfassung zur Ausschreibung, Vergabe und Durchführung n

Ausbau der Kinderbetreuung  6.
Anmietung von Containern für die Kinderkrippe „Plumperquatsch“ n

Beratung und Beschlussfassung n

Ausbau der Kinderbetreuung 7.
Bezuschussung eines Bauwagens für eine Naturkindergartengruppe n

Beratung und Beschlussfassung n

Nachnutzung des alten Vereinsheims des VfR Merzhausen 8.
Vermietung für die Kindertagespflege n

Erneuerung der Heizung n

Beratung und Beschlussfassung n

Haushaltsvollzug (Auftragsvergaben) 9.
Heizung Rathaus  n

Ausbau der Lüftung der Küche im FORUM n

Annahme eines Vermächtnisses für die Altenhilfe 10.
Beratung und Beschlussfassung n

Einwohnerversammlung 11.
Terminierung und Festlegung der Tagesordnung n

Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 12.
Zuwendungen 
Mitteilungen der Verwaltung 13.
Anträge und Anfragen aus dem Gremium 14.
Frageviertelstunde 15.

Die Bevölkerung ist zu dieser Sitzung herzlich eingeladen. 
Für alle Besucherinnen und Besucher gilt die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske (oder höherer Standard).  
Die Beratungsunterlagen zur Sitzung sind ab dem 17.06.2022 unter 
www.merzhausen.de hinterlegt. 
Dr. Christian Ante – Bürgermeister 

Amtliche Nachrichten 

 

 

Sprechstunde des Bürgermeisters 

Die nächste Sprechstunde mit Bürgermeister Dr. Christian Ante findet am  
Mittwoch, 22. Juni 2022 ab 17:00 Uhr  

statt.  
Sie können hierzu entweder persönlich im Rathaus Merzhausen, Zimmer 26 
(OG) vorbeikommen oder einen Rückruf anmelden. Bitte wählen Sie hierzu 
die Rufnummer 0761 40161-48.  
Grundsätzlich können jede Bürgerin und jeder Bürger direkt mit dem 
Bürgermeister ihre Angelegenheiten besprechen. Der Zeitumfang sollte aus 
Rücksicht auf die weiteren Interessenten der Sprechstunde nicht länger als 
20 Minuten betragen.  
Sonstige Terminvereinbarungen bitte ebenfalls unter der Rufnummer 0761 
40161–48. 

Allgemeine Nachrichten  

MerzhausenMiteinander 

Bürger*Treff Neustart am Mittwoch 22. Juni 2022 in und um die Cafeteria der 
Sporthalle ab 15 Uhr 
Liebe Merzhauser Bürgerinnen und Bürger, liebe Jugendliche und Kinder, 
nach einer traurig langen Corona Pause hat die Gemeinde ermöglicht, unse-

Wiedervermietungsprämie für Wohnungen,  
die nach mindestens sechsmonatigem  
Leerstand „wiedervermietet“ werden 

Sind Sie Eigentümer einer Wohnung in Merzhausen? Stand oder steht 
diese seit mindestens sechs Monaten leer und wird oder soll wieder  

vermietet werden? Die Gemeinde Merzhausen honoriert die  
Wiedervermietung unter bestimmten Voraussetzungen durch einen  

finanziellen Bonus.  
Bei Interesse wenden Sie sich an Frau Heinelt im Bauamt Merzhausen  

(OG im Rathaus, Zimmer 30, Tel. 0761 40161-31,  
E-Mail: heinelt@merzhausen.de) 

Schülerferienjob beim Bauhof in Merzhausen 
Die Gemeinde Merzhausen bietet Schülern während der Sommerferien 
in der Zeit vom 1. August bis 9. September 2022 wieder einen Ferienjob 
an. Schüler, die mindestens 15 Jahre alt sind und die auch nach den Som-
merferien noch zur Schule gehen oder ein Studium beginnen, können für 
jeweils zwei Wochen (ganztags) durch leichte Arbeiten beim Bauhof ihr 
Taschengeld aufbessern. Interessierte senden bitte bis spätestens 
3. Juli 2022 eine kurze schriftliche Bewerbung an das Bürgermeisteramt 
Merzhausen, Friedhofweg 11, 79249 Merzhausen oder per E-Mail an  
bauhof@merzhausen.de. Für weitere Auskünfte steht Bauhofleiter  
Raffaele Maggiore unter Tel. 0174 1640057 zur Verfügung. 
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ren wöchentlichen offenen Treff bei der Cafeteria der Sporthalle zu reakti-
vieren:  
Hier direkt in der Ortsmitte wollen wir wieder jeden Mittwoch die Möglich-
keit bieten, sich zwanglos zu treffen, sich gemeinsam von der Terrasse am 
bunten Treiben auf dem Dorfplatz zu erfreuen, oder vielleicht sogar einen 
Partner zu einem Spiel zu finden. 
Dies alles wie bekannt – völlig frei und ohne Vorgaben – mit Freude an der 
Begegnung, eben MerzhausenMiteinander! 
Das MM Team hofft auf regen Zuspruch! 

AK UMWELT Merzhausen 
Die nächste Sitzung des AK UMWELT Merzhausen findet am Dienstag, den 
21. Juni 2022, 19:30 Uhr im Rathaus Merzhausen (Trauzimmer, 1. OG) statt. 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich für Klimaschutz- und Umweltfragen 
interessieren, sind herzlich eingeladen. Aktuelle Themen sind das Potential 
von Photovoltaik-Anlagen in Merzhausen und die naturnahe Gestaltung des 
Rathaus-Vorplatzes. Der Arbeitskreis ist für neue Themen offen (E-Mail: 
info@ak-umwelt-merzhausen.de). 
Wir weisen auch auf die folgende gemeinsame Veranstaltung der Klima-
schutz- und Umwelt-Arbeitskreise im Hexental hin: „Potential von Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlagen im Hexental“ am Mittwoch, den 6. Juli 2022, 
19:00 Uhr im Bürgerhaus Au. Referent / Referentinnen: Albert Schlaak 
(BayWa r.e. Solar Energy Systems), Annika Nußbaumer (Regierungspräsidium 
Freiburg) und Uschi Mangold (bolando eG Bollschweil). 

Vereine  

VfR Merzhausen e. V. 
Einladung zur Generalversammlung, Freitag, 8. Juli 2022 um 19:30 Uhr 
im Bürgersaal Rathaus Merzhausen 
Sehr geehrtes Mitglied, wir laden Sie zur diesjährigen Generalversammlung 
des VfR Merzhausen e. V. ein.  
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 

Eröffnung 1.
Gedenken der verstorbenen Mitglieder 2.
Bericht des 1. Vorsitzenden 3.
Neubau SportPark 4.
Geschäftsbericht 2021 5.
Berichte der Abteilungsleiter-/innen 6.
Bericht der Kassenprüfer  7.
Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, der Beitragsordnung und der außer-8.
ordentlichen Beiträge  
Entlastung des Gesamtvorstandes und der Kassenprüfer 9.
Beschlussfassung über vorliegende Anträge 10.
Verschiedenes 11.

Anträge von Mitgliedern müssen mindestens 14 Tage vor der Versammlung 
schriftlich bei der Geschäftsstelle eingereicht werden.  
Mit freundlichen Grüßen 
Klaus Zimmer, 1. Vorsitzender – VfR Merzhausen e.V. 

Kulturverein artisse e.V. 
Einladung zum Künstlergespräch | FORUM Merzhausen 
Am Donnerstag, den 23.6., um 20 Uhr lädt der Kulturverein artisse e.V. 
anlässlich der Wechselrahmen-Ausstellung „Panta Rhei – Farbe im Fluss“ mit 
Werken von Ulrike Prasch ins Foyer des FORUM Merzhausen zu einem Künst-
lergespräch ein. – Eine schöne Gelegenheit, die Bilder mit einem Glas Sekt 
in der Hand die Bilder zu betrachten und mit der Künstlerin ins Gespräch zu 
kommen. Der Eintritt ist frei. 

forum jazz e. V.  
SPECIAL Klassik 
Klaviersoirée András Schiff – 6. Juli 2022, FORUM Merzhausen 18:30 Uhr  
Benefiz-Veranstaltung zugunsten der Huberman Stipendien. Eine Kooperati-
on von Bronislaw-Huberman-Forum (Horben) mit forum jazz e. V. (Merzhau-
sen) Sir András Schiff spielt auf einem original Blüthner-Konzertflügel aus 
dem Jahr 1859 Kompositionen von Beethoven, Schumann und Brahms. Ein-
trittskarten zu 50 Euro* und zu 40 Euro*, ausschließlich per schriftlicher 
Bestellung an mail@Bronislaw-Huberman-Forum.de unter Angabe von 
Namen und Anschrift der Besteller. Keine Vorverkaufsgebühren zusätzlich, 
bei der Bestellung von Einzelplätzen zuzüglich 1 Euro Versandkosten). Info: 
www.BronislawHubermanForum.com 

KRAAN • Sa. 9. Juli – 21:00 Uhr – FORUM Merzhausen – Die deutsche Kraut-
rocklegende.  
Sie gehören fraglos den exponiertesten Vertretern der deutschen Rockszene 
und genießen mittlerweile Kultstatus. Bereits 1970 gegründet, kommen die 
Brüder Jan Fride Wolbrandt (drums) und Peter Wolbrandt (guit) gemeinsam 
mit Bassist Hellmut Hattler nach Merzhausen. Was wäre die Geschichte der 
deutschen Rockmusik ohne KRAAN? Zweifelsohne nicht nur unvollständig, 
sondern vor allem um ein besonders buntes, höchst kreatives Kapitel ärmer. 
Jetzt Tickets sichern. 
forumjazz.de / reservix.de / GeBüSch Merzhausen / BZ Ticket • SA. 9. Juli 
2022 • FORUM Merzhausen • Stehplatz-Konzert: 29,50 € und Ermäßigun-
gen  

Gartenfreunde Merzhausen e. V. 
Die Mitgliederversammlung der Gartenfreunde Merzhausen e.V. findet am 
Freitag, den 24. Juni 2022 um 19:30 Uhr im Rathaus Merzhausen, Bürgersaal 
statt. 
Wir laden alle aktiven und passiven Mitglieder und sonstige Interessierte 
herzlich ein. 
Wünsche oder Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung bitte schriftlich bis 
Freitag, 17.06.2022 beim Vorstand (gartenfreunde.merzhausen@gmx.de) 
einreichen.  
Tagesordnung 

Begrüßung durch die Vorsitzende 1.
Genehmigung der Tagesordnung 2.
Totenehrung  3.
Berichte:  4.

Vorsitzende n

2. Vorsitzender n

Kassenwartin n

KassenprüferInnen n

Schriftführerin n

Aussprache zu den Berichten  5.
Entlastung des Gesamtvorstandes 6.
Ernennung der BeisitzerInnen 7.
Verschiedenes 8.
Anträge und Wünsche 9.
Ehrungen 10.

Hexentäler Amtsblatt  
auch im Internet unter 
www.merzhausen.de
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Öffentliche Bekanntmachung 

Öffentliche Gemeinderatssitzung 

Am Mittwoch, dem 22. Juni 2022 findet um 19:00 Uhr in der Saalenberghalle 
die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung statt, zu der die Bevölkerung 
herzlich eingeladen ist. 
Die öffentliche Sitzung findet unter den momentan erforderlichen Abstands-
regeln und Hygienevorschriften statt.  
Auf die Tagesordnung werden folgende Punkte gesetzt:  
TOP 1: 
Anfragen der Zuhörer  
TOP 2: 
Protokoll der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 27.04.2022 
TOP 3: 
Beseitigung wasserwirtschaftlicher Störungen, Eingriffe und Defizite am Stü-
gen- und Heidenbach 

Sachstandsbericht n

Erlass einer Rechtsverordnung über die Festsetzung von abweichenden n

Gewässerrandstreifen im Innenbereich  
TOP 4: 
Pachtvertrag zum Betrieb der zu errichtenden öffentlich zugänglichen Lade-
infrastruktur für Elektrofahrzeuge auf dem Lindenplatz 
TOP 5: 
Bekanntgaben  
TOP 6: 
Anfragen und Anträge der Gemeinderäte  
TOP 7: 
Anfragen der Zuhörer 
Die Tagesordnung sowie die Beratungsvorlagen werden bis spätestens am 
Freitag vor der Sitzung auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.  
Ihre Gemeindeverwaltung 

Amtliche Nachrichten 

Sprechtage der Rentenversicherung 

Die Gemeinde Sölden lässt die Rentenangelegenheiten ihrer Bürgerinnen 
und Bürger direkt vom Versichertenberater der Deutschen Rentenversiche-
rung, Herrn Manfred Rees, bearbeiten.  
Dieser erteilt Auskunft in allen Fragen der Deutschen Rentenversicherung, 
hilft beim Ausfüllen von Formularen, Kontenklärungen und nimmt Renten-
anträge entgegen. 
Die weiteren Sprechtage finden am 27.06.2022, 25.07.2022, 22.08.2022 
und 26.09.2022 jeweils von 16:00 bis 18:00 Uhr im Sitzungszimmer im Rat-
haus Sölden, Staufener Straße 4 nach telefonischer Terminvereinbarung 
statt. 
Vereinbaren Sie Ihren Termin bitte über das Bürgermeisteramt Sölden, Frau 
Hog-Sauer/Frau Löffler/Frau Prinzbach, Tel.: 0761/13780-0. 
Zum Sprechtag sind mitzubringen: 
Versicherungsunterlagen, Personalausweis, Krankenversicherungskarte, 
Steueridentifikationsnummer, Bankverbindung (IBAN + BIC). 
Ihre Gemeindeverwaltung  

 

Allgemeine Nachrichten 

10 Jahre Wochenmarkt Sölden!  
Seit 2012 gibt es auf dem Lindenplatz den Wochenmarkt. Für die Markt-
beschicker ist dies ein Grund am Dienstag, den 5. Juli 2022 mit Ihnen zu fei-
ern. 
Kommen Sie und Nutzen Sie das Angebot auf dem Söldener Wochenmarkt.  
Wir freuen uns auf Sie. 
Ihre Marktbeschicker 

Die Nachbarschaftshilfe in Ihrer Nähe 

Unser Angebot für Sie: 
Unbürokratische Hilfen z. B. 

Entlastung und Unterstützung bei der Betreuung Ihrer Angehörigen, damit n

Sie etwas freie Zeit für Sich haben 
Bei der Begleitung zum Arzt oder beim Spaziergang n

Beim Einkaufen n

Sie können uns persönlich sprechen:  
Montag, Mittwoch u. Freitag von 9 bis 12 Uhr in Bollschweil im Pfarrhaus  
Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 07633 4065813 
Sie können auch eine E-Mail senden an: hilfe@obere-moehlin.de 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.obere-moehlin.de 

Herzliche Einladung  
an unsere älteren Mitbürger! 
Nach einer sehr langen Coronapause wagen wir einen Neuanfang für alle 
unsere älteren Mitbürger, die die Altenwerknachmittage vermisst haben – 
aber auch für alle Interessierten, die in ungezwungener und geselliger 
Runde bei einer Tasse Kaffee sich wieder einmal treffen wollen.  
Der erste Nachmittag findet am Donnerstag, den 30. Juni 2022 um 14:30 Uhr 
in den neuen Räumen im Pfarrhaus statt, bei schönem Wetter auf der Ter-
rasse.  
Für diesen Nachmittag bitten wir um eine kurze Anmeldung bei Helen Eichin-
ger (0761 408663) oder bei Elisabeth Karle (0761 402046 im Kindergarten). 

Wasserzähleraustausch WICHTIG! 

Wie bereits bekannt gegeben wurde, werden nach und nach die eichfäl-
ligen Wasserzähler (Zähler mit den ersten beiden eingestanzten Num-
mern: 14) ausgetauscht.  
Um die Vielzahl der auszutauschenden Wasserzähler ableisten zu kön-
nen, haben wir dieses Jahr Fremdfirmen beauftragt. Für die Gemeinden 
Wittnau und Sölden wird die Firma TeCoBa GmbH aus Endingen unsere 
Wassermeister unterstützen. 
Die Mitarbeiter der Firma TeCoBa GmbH erhalten von uns einen Nachweis 
zur Berechtigung dieser Leistung, dieser kann Ihnen auf Verlangen vor-
gezeigt werden. 
Wir bitten die Hauseigentümer, den Zugang zu den Wasserzählern zu 
ermöglichen und dafür zu sorgen, dass genügend Platz zur Durchfüh-
rung der Montage vorhanden ist. 

Nachrichten aus SÖLDEN GEMEINDE SÖLDEN 
www.soelden.de 
gemeinde@soelden.de

Staufener Str. 4 
79294 Sölden 
Tel.: 0761 13780-0
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Wer eine Fahrgelegenheit braucht, melde dies ebenfalls bei uns an. 
Ebenfalls freuen wir uns über Männer und Frauen, die uns regelmäßig oder 
gelegentlich in der Küche helfen würden oder als kleines Taxiunternehmen 
den Abholdienst für Gehbehinderte übernehmen würden. Melden Sie sich 
ebenfalls bei uns.  
Helen Eichinger + Elisabeth Karle aus dem Gemeindeteam St. Fides + Mar-
kus 

Sommerferienbetreuung 2022 
Die Gemeinde Sölden bietet für alle Grundschulkinder wieder eine Ferien-
betreuung an.  
Zeitraum: 28.07.2022 bis 29.07.2022 

01.08.2022 bis 05.08.2022 
08.08.2022 bis 12.08.2022 

Betreuungszeiten:  jeweils von 8.00 Uhr – 13.00 Uhr 
Die Anmeldung erfolgt nur wochenweise und kostet 15,00 € pro Tag und 
Kind.  
Eine Betreuung findet bei einer Mindestteilnahme von 8 Kindern statt. 
Für alle Ferienangebote gilt die Einhaltung der jeweils aktuellen gültigen 
Corona-Verordnung des Landes Baden Württemberg. Dies betrifft ggf. 
Abstandsregelung, Maskenpflicht und Hygieneregeln. 
Haben Sie Interesse, dann melden Sie sich unter kernisoelden@t-online.de 
bis spätestens 01.07.2022 an. 
Wir freuen uns über Ihre Nachricht. 
Das Team der Kernzeit- und flexiblen Nachmittagsbetreuung 
Regina Wissert 

Vereine  

Weide- und Landschaftspflegeverein Sölden e. V. 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Am Montag, den 20.06.2022 um 20:00 Uhr findet in der Saalenberghalle Söl-
den die Jahreshauptversammlung des Weide- und Landschaftspflegeverein 
Sölden e.V. statt. 
Dazu laden wir alle Mitglieder, Freunde und interessierte Personen herzlich 
ein. 
Tagesordnungspunkte:  

Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 1.
Berichte 2.

des Schriftführers n

der Kassiererin n

der Kassenprüfer n

des Gerätewarts n

des 1. Vorstandes n

Entlastung der Vorstandschaft 3.
Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft 4.
Anträge 5.
Ausblick und Schlusswort 6.

Anträge zur Jahreshauptversammlung können gerne bis zum 19.06.2022 
schriftlich an den 1. Vorsitzenden Ludwig Vetter, Herrgasse 26, 79294 Sölden 
eingereicht werden. 
Über eine rege Teilnahme freut sich im Namen der gesamten Vorstandschaft 
Ludwig Vetter, 1. Vorsitzender 

Männergesangverein »LIEDERKRANZ«  
Sölden e. V. 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2022 

Für das Geschäftsjahr 2021 

am Dienstag, den 28. Juni 2022  

um 20:00 Uhr  

in der Saalenberghalle in Sölden 

Tagesordnung  

Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 1.

Totenehrung  2.

Berichte  3.

des 1. Vorsitzenden n

des Schriftführers n

der Kassiererin und der Kassenprüfer n

Aussprache zu den Berichten 4.

Entlastung des Vorstandes 5.

Neuwahlen  6.

Ehrungen / Danksagungen 7.

Anträge 8.

Wünsche 9.

Ausblick, 1. Vorsitzender 10.

Schlusswort 11.

Alle Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins sind herzlich eingeladen. 

Der Chor wird die Versammlung mit Liedbeiträgen begleiten. 

Norbert Gross, Vorstand 

SpVgg Bollschweil-Soelden 1948 e. V. 
Eventserie Project Germany vom 15. bis 18.06.2022 in Bollschweil 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

vom 15.-18.06.2022 findet auf dem Sportgelände der Spielvereinigung Boll-
schweil-Sölden die Sommertour von Project Germany statt. 

Der Veranstalter ist sehr bemüht die Eventserie für alle Beteiligten so ange-
nehm als möglich zu gestalten. 

Falls es im Vorfeld Fragen hierzu gibt können Sie sich gerne an uns wenden. 
E-Mail: vorstand@spvgg-bollschweil-soelden.de 

Einladung zur Jahreshauptversammlung des 
Freizeit-Sportvereins 1982 e.V. 
Am Donnerstag, den 23.06.2022, um 18:00 Uhr, findet in der Sallenberg-
halle Sölden die Jahreshauptversammlung statt.  

Auf der Tagesordnung stehen neben Berichten, Ehrungen und Neuwah-
len. 

Wir hoffen auf ein reges Interesse und freuen uns auf Ihren/Euren Besuch.  

Vorstandschaft des FSV Sölden 1982 e.V.
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Öffentliche Bekanntmachung 

Öffentliche Gemeinderatssitzung des Gemeinde-
rates Wittnau 
Am Montag, den 20. Juni 2022, findet ab 18:30 Uhr in der Festhalle Gal-
lushaus die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung statt. Die Tagesord-
nung sieht folgende Punkte vor:  

Frageviertelstunde 1.
Bauanträge und Bauvoranfragen 2.

Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten BG-Verfahren – Teilrück-n

bau Wohngebäude, Ersatzbau Einfamilienhaus mit Garage, In den 
Haseln 2, Flst.Nr. 265/3 
Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten BG-Verfahren – Neubau n

eines Dreifamilienwohnhauses, Schönbergstraße 15, Flst.Nr. 266/3 
Gemeindeentwicklungskonzept Wittnau (GEK) 3.

Abschluss des integrierten Gemeindeentwicklungskonzeptes „Wittnau n

2035“ 
Beratung und Beschlussfassung n

Einberufung einer Einwohnerversammlung nach § 20a der Gemeindeord-4.
nung (GemO) 

Beratung und Beschlussfassung n

Beschlussfassung über die Annahme von Spenden 5.
Mitteilungen der Verwaltung 6.
Anfragen seitens des Gemeinderates 7.
Frageviertelstunde 8.

Die Bevölkerung ist zur Sitzung herzlich eingeladen. 

Friedhofssatzung für den  
„Ruhewald Wittnau – Naturbestattungen“ 

Aufgrund der §§ 12 Abs. 2, 15 Abs. 1 und 49 Abs. 3 Nr. 2 des Bestattungs-
gesetzes in Verbindung mit den §§  4 und 11 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) sowie den §§ 2, 11 und 13 des Kommunal-
abgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG), hat der Gemeinderat am 
16. Mai 2022 die nachstehende Friedhofssatzung beschlossen: 
I. Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Widmung 
Der „Ruhewald Wittnau – Naturbestattungen“ ist eine eigenständige 1.
öffentliche Einrichtung der Gemeinde Wittnau. Diese wird im Folgenden 
„Ruhewald“ genannt. Der Ruhewald ist als reiner Urnenfriedhof angelegt. 
Es handelt sich um einen weiteren kommunalen Friedhof der Gemeinde 
Wittnau.  
Der Ruhewald umfasst die als Waldbestattungsfläche auf dem Grund-2.
stück, Flst-Nr.: 678, Gemarkung Wittnau (Gewann „Bergschloh“) unter 
dem Datum des 31. Mai 2017 genehmigte Waldfläche. Das Areal der 
genehmigten Waldfläche ist in der Übersichtskarte im Anhang dargestellt; 
diese Übersichtskarte ist nicht Bestandteil dieser Satzung. 
Der Ruhewald dient der Beisetzung der Aschen verstorbener Gemeinde-3.
einwohner und von Personen, die außerhalb ihren Wohnsitz haben. Über 
die Zulassung einer Beisetzung entscheidet die Gemeindeverwaltung.  
Die Beisetzung der Aschen erfolgt in Urnen. Das Verstreuen der Asche ist 4.
nicht zulässig.   

§ 2 Nutzungskonzept des Ruhewalds 
Der Ruhewald bleibt in seinem Erscheinungsbild naturbelassen; dieses darf 

nicht gestört oder verändert werden. In der Folge dürfen Grabstätten im 
Ruhewald nur sehr begrenzt individuell gestaltet werden (§  13). Dieses 
haben Nutzer bereits bei ihrer Entscheidung für den Ruhewald zu berück-
sichtigen.  
II. Ordnungsvorschriften 

§ 3 Öffnungszeiten 
Der Ruhewald darf nur tagsüber, bis zum Einbruch der Dunkelheit, betre-1.
ten werden. 
Die Gemeinde Wittnau kann das Betreten aller oder einzelner Friedhofs-2.
teile aus besonderen Anlässen vorübergehend untersagen. 
Bei starkem Wind ab Windstärke 8 auf der Beaufortskala (62 bis 74 3.
km/h), Gewitter, Glatteis, Schneeglätte oder sonstigen besonderen 
Gefahrenlagen darf der Ruhewald nicht betreten werden. 

§ 4 Verhalten im Ruhewald 
Jeder hat sich im Ruhewald der Würde des Ortes entsprechend zu verhal-1.
ten. Den Anordnungen der Beauftragten der Gemeinde Wittnau ist Folge 
zu leisten. 
Untersagt ist insbesondere 

zu rauchen, Kerzen aufzustellen oder offenes Feuer anzuzünden, a)
die Wege mit Fahrzeugen aller Art (auch Fahrrädern) zu befahren, b)
soweit nicht eine besondere schriftliche Erlaubnis durch die Friedhofs-
verwaltung erteilt wurde. Ausgenommen von diesem Verbot sind 
Behindertentransporte bis zur Hütte, Kinderwagen und Rollstühle 
sowie Fahrzeuge der Forstverwaltung, der Gemeinde, der Bestattungs-
institute oder einem von der Gemeinde beauftragten Dritten, 
Tiere mitzubringen, ausgenommen sind Blindenhunde und angeleinte c)
Hunde, 
während einer Beisetzung oder einer Gedenkfeier in der Nähe laute d)
Arbeiten auszuführen, 
den Ruhewald und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen e)
oder zu beschädigen, 
Abfälle und sonstige Reste abzulagern, f)
Waren und gewerbliche Dienste jeder Art anzubieten, g)
Druckschriften, insbesondere mit gewerblichem Inhalt zu verteilen, h)
ausgenommen sind Drucksachen, die im Rahmen von Beisetzungsfei-
ern verwendet werden und gedruckte Informationen über den Ruhe-
wald Wittnau, 
zu lärmen, Musikwiedergabegeräte oder Lautsprecher zu betreiben, i)
mit Ausnahme von während den Beisetzungsfeiern verwendeten 
Abspielgeräten, 
zu lagern. j)

Ausnahmen können zugelassen werden, soweit diese mit dem Zweck 2.
und der Würde des Ruhewalds zu vereinbaren sind. 

III. Bestattungsvorschriften 
§ 5 Allgemeines 

Neben der Anzeige eines Sterbefalls beim zuständigen Standesamt, sind 1.
ungeachtet von Abs. 2, Beisetzungen unverzüglich, spätestens sechs 
Werktage vor der Beisetzung, bei der Gemeindeverwaltung Wittnau anzu-
melden. Der Anmeldung sind die nach dem Bestattungsgesetz erforder-
lichen Unterlagen beizufügen. 
Bei Beisetzungen von Verstorbenen, die ein Nutzungsrecht nach dieser 
Satzung erworben haben, ist das Nutzungsrecht nachzuweisen. 
Ort und Zeit der Beisetzungen werden von der Gemeindeverwaltung Witt-2.
nau festgesetzt. Beisetzungen finden grundsätzlich nur an Werktagen 
statt; an Samstagen sind Beisetzungen nur in besonders begründeten 
Ausnahmefällen und nach ausdrücklicher Zustimmung der Gemeindever-
waltung Wittnau möglich. Beisetzungen in den Wintermonaten haben 
spätestens um 14:30 Uhr zu beginnen.  

Nachrichten aus WITTNAU GEMEINDE WITTNAU 
www.wittnau.de 
gemeinde@wittnau.de

Kirchweg 2 
79299 Wittnau 
Tel.: 0761 456479-0
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Bei der Festsetzung des Beisetzungstermins werden Wünsche der Grab-3.
nutzungsberechtigten nach Möglichkeit berücksichtigt. 
An den Beisetzungen dürfen maximal dreißig Personen teilnehmen; die 4.
anwesenden Beauftragen der Gemeinde Wittnau zählen hierbei nicht mit. 
Die Gemeindeverwaltung Wittnau kann von dieser Teilnehmerobergrenze 
auf Antrag Ausnahmen zulassen. Etwaige weitergehende Restriktionen 
auf seuchen- oder polizeirechtlicher Grundlage bleiben hiervon unbe-
rührt.  
Gedenkfeiern für im Ruhewald Beigesetzte und andere nicht unmittelbar 5.
mit einer Beisetzung zusammenhängende Veranstaltungen sind mindes-
tens eine Woche vorher bei der Gemeindeverwaltung anzumelden. Sie 
bedürfen der Zustimmung der Gemeinde. 
Ein Beauftragter der Gemeinde Wittnau nimmt an den Beisetzungen teil.  6.

§ 6 Beschaffenheit der Urnen / Ausschluss von Umbettungen 
Urnen müssen aus festen Material bestehen und biologisch abbaubar 1.
sein. Das gilt sowohl für das Material der Überurne, als auch für das Mate-
rial der Aschekapsel. Als biologisch abbaubare Materialien gelten ins-
besondere Maisstärke, nicht imprägniertes Holz, bei niedrigen Tempera-
turen gebrannter Ton und Papier- oder Textilfasern. Der Durchmesser von 
Überurnen darf maximal 22 cm nicht überschreiten. Es besteht keine 
Pflicht zur Verwendung einer Überurne. 
Die Urne muss nach §  24 der Verordnung des Sozialministeriums zur 2.
Durchführung des Bestattungsgesetztes (Bestattungsverordnung – 
BestattVO) fest verschlossen sein und ist mit den benannten Angaben zu 
kennzeichnen. 
Umbettungen von Urnen sind grundsätzlich ausgeschlossen.  3.

§ 7 Ausheben der Urnengräber 
Die Gemeinde Wittnau hebt die Urnengräber aus und verschließt sie wie-1.
der. Sofern Beisetzungsfeierlichkeiten stattfinden, erfolgt die Verschlie-
ßung durch die Gemeinde unmittelbar im Anschluss an diese. 
Die Tiefe der Bestattung richtet sich nach den anerkannten bestattungs-2.
rechtlichen Vorschriften und beträgt von der Erdoberfläche bis zur Ober-
kante der Urne mindestens 0,5 m. 

§ 8 Ruhezeit 
Die Ruhezeit der Aschen beträgt 15 Jahre.  
IV. Grabstätten 

§ 9 Allgemeines 
Die Grabstätten stehen im Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen kön-1.
nen Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden. Nutzungsberech-
tigte Person kann nur eine natürliche Person sein. Der Erwerb eines Nut-
zungsrechtes für gewerbliche Zwecke ist nicht erlaubt. 
Im Ruhewald werden folgende Arten von Grabstätten zur Verfügung 2.
gestellt: 

Urnenreihengräber, 2.1.
Urnenwahlgräber für die Beisetzung einer einzelnen Urne an einem 2.2.
Ruhebaum, Ruhestein, bzw. Wurzelstock Eiche um den bis zu 11 wei-
tere solcher Urnenwahlgräber angeordnet und einzeln vergeben 
werden können, 
Urnenwahlgräber für die Beisetzung von bis zu 12 Urnen (ganzer 2.3.
Ruhebaum, Ruhestein bzw. Wurzelstock Eiche mit einem einheitli-
chen Nutzungsrecht), 
(anonyme) Urnengräber in einem namenlosen Grabfeld 2.4.

Die in Abs. 2 Nr. 2 und 3 genannten Grabstätten werden entsprechend 3.
den Festsetzungen des Friedhofsbelegungsplans in Kategorien 1 bis 4 
unterschieden. Die Einteilung nach Kategorien erfolgt gemäß Anlage 1, 
die Bestandteil dieser Satzung ist. 
Ein Anspruch auf Überlassung einer Grabstätte in bestimmter Lage bzw. 4.
Kategorie sowie auf die Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht.  

§ 10 Urnenreihengräber 
Urnenreihengräber sind Aschengrabstätten, die ausschließlich der Beiset-1.
zung von Aschen Verstorbener dienen, die der Reihe nach um einen Ruhe-
baum belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zugeteilt wer-
den. 

Eine Verlängerung der Ruhezeit ist nicht möglich. Verfügungsberechtigter 
ist – sofern keine andere ausdrückliche Festlegung erfolgt in nachstehen-
der Reihenfolge 

wer für die Bestattung sorgen muss (§ 31 Abs. 1 Bestattungsgesetz), 1.1.
wer sich dazu verpflichtet hat, 1.2.
der Inhaber der tatsächlichen Gewalt. 1.3.

In jedem Urnenreihengrab wird nur die Asche eines Verstorbenen beige-2.
setzt.  
Ein Urnenreihengrab kann auch nach Ablauf der Ruhezeit nicht in ein 3.
Urnenwahlgrab umgewandelt werden. 

§ 11 Urnenwahlgräber 
Urnenwahlgräber sind Aschengrabstätten, die ausschließlich der Beiset-1.
zung von Aschen Verstorbener dienen, an denen ein öffentlich-rechtliches 
Nutzungsrecht verliehen wird. Das Nutzungsrecht wird durch Verleihung 
begründet. Nutzungsberechtigter ist die durch die Verleihung bestimmte 
Person. 
Nutzungsrechte an Urnenwahlgräbern im Ruhewald werden auf Antrag im 2.
Falle von (Einzel-) Urnenwahlgräbern gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 auf die Dauer 
von 30 Jahren, bzw. im Falle von Urnenwahlgräbern gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 
3 (ganzer Ruhebaum) auf die Dauer von 60 Jahren verliehen. Sie können 
bereits vor dem Tod des Antragstellers verliehen werden. Die erneute Ver-
leihung eines Nutzungsrechts, ggf. nur anteilig, ist nur auf Antrag mög-
lich. 
Das Nutzungsrecht entsteht mit Zugang der Nutzungsurkunde an den 3.
Nutzungsberechtigten. 
Während der Nutzungszeit darf eine Beisetzung nur stattfinden, wenn die 4.
Ruhezeit die Nutzungszeit nicht übersteigt oder ein Nutzungsrecht min-
destens für die Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit erneut verliehen worden 
ist. 
Der Nutzungsberechtigte soll für den Fall seines Ablebens einen Nachfol-5.
ger im Nutzungsrecht bestimmen, der für diesen Fall auch seine Zustim-
mung erteilt hat. Dieser ist aus dem nachstehend genannten Personen-
kreis zu benennen. Wird keine Regelung getroffen, so geht das Nutzungs-
recht in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbe-
nen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über  

auf die Ehegattin oder den Ehegatten, die Lebenspartnerin oder den 5.1.
Lebenspartner, 
auf die Kinder, 5.2.
auf die Stiefkinder, 5.3.
auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder 5.4.
Mütter, 
auf die Eltern, 5.5.
auf die Geschwister, 5.6.
auf die Stiefgeschwister, 5.7.
alle nicht unter die Ziff. 1 bis 7 fallenden Erben. 5.8.

Innerhalb der einzelnen Gruppen nach Nr. 2 bis 4 und 6 bis 8, wird jeweils 
die Älteste Person nutzungsberechtigt. 
Der Nutzungsberechtigte kann mit Zustimmung der Gemeinde das Nut-6.
zungsrecht, vorbehaltlich deren Zustimmung, auf eine der in Absatz 5 
Satz 3 genannten Personen übertragen. 
Der Nutzungsberechtigte hat das Recht, in der Urnenwahlgrabstätte 7.
bestattet zu werden. An Ruhebäumen mit der Möglichkeit zur Bestattung 
von bis zu 12 Urnen gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 3, können nur Personen aus 
dem Familien- oder Freundeskreis des Nutzungsberechtigten beigesetzt 
werden oder zur Beisetzung vorgemerkt werden. Ein Weiterverkauf an 
Dritte ist untersagt. 
Auf das Nutzungsrecht kann jederzeit nach Ablauf der letzten Ruhezeit 8.
verzichtet werden. Der Verzicht ist schriftlich gegenüber der Gemeinde zu 
erklären. Die auch anteilige Rückerstattung geleisteter Gebühren ist für 
diesen Fall ausgeschlossen.  

§ 12 Anonyme Urnenreihengräber in namenlosen Grabfeldern 
Es werden anonyme Urnengräber an Ruhebäumen in namenlosen Grab-1.
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feldern vorgehalten. An diesen Grabstätten kann kein Verfügungs- oder 
Nutzungsrecht erworben werden. Dort finden ausschließlich anonyme 
Beisetzungen von Aschen ohne Beisein von Trauergästen statt. Es erfolgt 
kein Hinweis auf den Ort der Grabstätte und den Zeitpunkt der Beiset-
zung. Die Auswahl der Ruhebäume für namenlose Beisetzungen wird von 
der Gemeinde-verwaltung Wittnau festgelegt. 
Die Gestaltungsvorschriften gemäß § 13 Abs. 2 bis 4 gelten für Urnengrä-2.
ber in namenlosen Grabfeldern nicht.  
Im Übrigen gelten die Regelungen für Urnenreihengräber gemäß § 10 3.
entsprechend. 

V. Gestaltungsvorschriften 
§ 13 Gestaltung / Markierung / Pflege / Erhaltung 

Der Ruhewald darf zur Umsetzung des Nutzungskonzeptes gemäß § 2 als 1.
gewachsene, naturbelassene Anlage in seinem Erscheinungsbild nicht 
gestört und verändert werden. Auch die Flächen der einzelnen Grabstät-
ten bleiben naturbelassen. Es dürfen keine Gräber angelegt oder ange-
deutet werden. Insbesondere Grabeinfassungen, Grabmale, jeglicher 
Grabschmuck, Anpflanzungen, das Ablegen von Kränzen, Gestecken, Blu-
mensträußen etc., sonstige Gestaltungen und die Durchführung von Pfle-
gemaßnahmen sind untersagt. Zulässige Gestaltungselemente sind aus-
schließlich die in den nachfolgenden Absätzen geregelten Ausnahmen. 
Die unter Verstoß gegen die Vorschriften dieses Absatzes abgelegten 
Gegenstände bzw. errichteten Anlagen können von den Beauftragten der 
Gemeinde Wittnau ohne vorherige Ankündigung entfernt werden. Es 
besteht keine Pflicht zur Aufbewahrung.  
Zum zeitlichen Anlass der Abschiedsfeier und Beisetzung der Asche eines 2.
Verstorbenen ist es erlaubt, den Stein am zentralen Verabschiedungsplatz 
während der Dauer der Abschiedsfeier zu schmücken und pflanzlichen 
Grabschmuck in nicht gebundener oder gesteckter Form an der Grabstelle 
abzulegen. Der durch Angehörige oder Bestatter am zentralen Ver-
abschiedungsplatz verwendete Schmuck ist unmittelbar nach der Beiset-
zung der Asche durch diese zu entfernen. Der an der Grabstelle abgelegte 
pflanzliche Grabschmuck ist spätestens eine Woche nach der Beisetzung 
durch die Verfügungs- bzw. Nutzungsberechtigten zu entfernen. Auch den 
Beauftragten der Gemeinde Wittnau ist es nach Abschluss der Abschieds-
feier bzw. nach Fristablauf ohne vorherige Ankündigung gestattet, diesen 
Schmuck bzw. Grabschmuck zu entfernen; es besteht insofern keine 
Pflicht zur Aufbewahrung.  
Auf den Grabstätten bzw. der einzelnen Grabstelle darf jeweils eine echte 3.
einzelne Blume (ohne Vase) abgelegt werden. Diese sind von den Ver-
fügungs- und Nutzungsberechtigten zu entfernen, wenn diese verwelkt 
sind. Sofern dieses nicht geschieht, sind hierzu auch die Beauftragten der 
Gemeinde Wittnau berechtigt. Es besteht keine Pflicht zur Aufbewahrung.  
Die einzelnen Grabstätten, bzw. bei den mehrstelligen Grabstätten jede 4.
einzelne Grabstelle, kann – nicht muss – mit einem einheitlichen Gedenk-
stein in Würfelform markiert werden. Der Gedenkstein hat hinsichtlich 
seiner Gestaltung der Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und 
in seiner Gesamtanlage sowie dem Nutzungskonzept seiner Naturbelas-
senheit zu entsprechen. Der Gedenkstein muss aus einem regionalen gel-
ben Sandstein bestehen. Darüber hinaus hat der Gedenkstein hinsichtlich 
seiner Gestaltung und Beschriftung den in einer Anlage 2 zu dieser Sat-
zung festgelegten Maßgaben zu entsprechen. Den Beauftragten der 
Gemeinde ist vor der Herstellung der Gedenksteine eine Steinprobe bzw. 
ein Bild der zur Verwendung beabsichtigten Steinart zur Genehmigung 
vorzulegen. Die Gedenksteine sind den Beauftragten der Gemeinde Witt-
nau zu übergeben und werden von diesen auf den Grabstätten platziert. 
Gedenksteine, die im Widerspruch zu den nach dieser Satzung maßgeb-
lichen Gestaltungsvorschriften angefertigt wurden, können von den 
Beauftragten der Gemeinde Wittnau zurückgewiesen werden. Die 
Gedenksteine verbleiben im Eigentum der Verfügungs- und Nutzungs-
berechtigten. Diese haben mit Ablauf der Ruhezeit bei Reihengrabstätten, 
bzw. mit Ablauf der Nutzungszeit bei Wahlgrabstätten, die Gedenksteine 
von den Grabstätten abzuräumen. Die Gemeindeverwaltung Wittnau 
benachrichtigt die Verfügungs- und Nutzungsberechtigten unter Fristset-
zung entsprechend. Mit erfolglosem Ablauf dieser Frist sind die Beauf-

tragten der Gemeinde zum Abräumen der Gedenksteine berechtigt. Es 
besteht keine Aufbewahrungspflicht.  
Die Ruhebäume werden durch die Gemeinde Wittnau mit einheitlichen 5.
nummerierten Plaketten gekennzeichnet.  
Die Pflege des Ruhewaldes und der Ruhestätten erfolgt ausschließlich 6.
durch die Gemeinde Wittnau. Pflegeeingriffe durch Nutzungsberechtigte 
oder Dritte sind nicht zulässig. 
Hinsichtlich absterbenden bzw. aus Gründen der Verkehrssicherheit zu fäl-7.
lenden Ruhebäumen besteht für die Gemeinde Wittnau die Pflicht zur 
Nachpflanzung. Diese Bäume sind durch standortangepasste Bäume, 
möglichst von der gleichen Baumart, mit einem vergleichbarem Wuchs-
potential und der Mindesthöhe eines Heisters (1,25 m – 2,5 m) zu erset-
zen. 

VI. Haftung, Ordnungswidrigkeiten 
§ 14 Haftung 

Der Gemeinde Wittnau obliegen keine über die Verkehrssicherungspflicht 1.
hinausgehenden Obhuts- und Überwachungspflichten. Die Gemeinde haf-
tet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung des 
Waldfriedhofes, seiner Anlagen und Einrichtungen, durch dritte Personen 
oder durch Tiere entstehen. Im Übrigen haftet die Gemeinde nur bei Vor-
satz und grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über die Amtshaftung 
bleiben unberührt. 
Nutzungsberechtigte haften für die von ihnen schuldhaft verursachten 2.
Schäden, die in Folge einer unsachgemäßen oder den Vorschriften der 
Friedhofsordnung widersprechenden Benutzungen entstehen. Sie haben 
die Gemeinde von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen sol-
cher Schäden geltend gemacht werden. Gehen derartige Schäden auf 
mehrere Nutzungsberechtigte oder Handelnde zurück, so haften diese als 
Gesamtschuldner. 

§ 15 Ordnungswidrigkeiten 
Ordnungswidrigkeiten im Sinne von § 49 Abs. 3 Nr. 2 des Bestattungs-1.
gesetzes und § 142 Gemeindeordnung (GemO) begeht, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

bei Starkwind, Gewitter, Glatteis, Schneeglätte und sonstigen beson-a)
deren Gefahren, entsprechend § 3 Abs. 3, den Ruhewald betritt, 
sich nicht entsprechend der Würde des Ortes gem. § 4 Abs. 1 verhält, b)
insbesondere 

raucht, Kerzen aufstellt oder offenes Feuer entzündet, n

außerhalb der ausgewiesenen Zufahrtswege mit Fahrzeugen gem. § 4 n

Abs. 1 b fährt, 
nicht gem. § 4 Abs. 1 c zugelassene Tiere mitbringt, n

während Bestattungen oder Gedenkfeiern laute Arbeiten ausführt, n

den Ruhewald und seine Einrichtungen verunreinigt oder beschädigt, n

Abfälle oder sonstige Reste im Ruhewald ordnungswidrig entsorgt, n

Waren oder gewerbliche Dienste jeder Art anbietet, n

nicht gem. § 4 Abs. 1h zugelassene Druckschriften verteilt, n

auf dem Gelände des Ruhewaldes lärmt, Musikwiedergabe oder Laut-n

sprecher außerhalb zugelassener Bestattungsfeiern betreibt, 
auf dem Gelände des Bestattungswalds lagert. n

gem. § 13 Abs. 6 nicht zugelassene Pflegeeingriffe vornimmt oder das c)
naturbelassene Erscheinungsbild gemäß § 13 Abs. 1 stört. 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 2.
VII. Bestattungsgebühren 

§ 16 Erhebungsgrundsatz 
Für die Benutzung des Ruhewaldes und damit einhergehende Amtshandlun-
gen werden Gebühren nach den folgenden Bestimmungen erhoben. 

§ 17 Gebührenschuldner 
Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren ist verpflichtet: 1.

wer die Amtshandlung veranlasst oder in wessen Interesse diese vor-a)
genommen wird. 
wer die Gebührenschuld der Gemeinde gegenüber durch schriftliche b)
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Erklärung übernommen hat oder für die Gebührenschuld eines ande-
ren kraft Gesetzes haftet. 

Zur Zahlung der Benutzungsgebühren sind verpflichtet: 2.
wer die Benutzung der Bestattungseinrichtungen beantragt, a)
die bestattungspflichtigen Angehörigen der verstorbenen Person (Ehe-b)
gatte oder Ehegattin, Lebenspartner oder Lebenspartnerin, volljährige 
Kinder, Eltern, Großeltern, volljährige Geschwister und Enkelkinder). 

Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 3.
§ 18 Entstehung und Fälligkeit der Gebühren 

Die Gebührenschuld entsteht: 1.
Bei Verwaltungsgebühren mit der Beendigung der Amtshandlung. a)
Bei den Benutzungsgebühren mit der Inanspruchnahme der Bestat-b)
tungs-einrichtungen und bei Grabnutzungsgebühren mit der Verlei-
hung des Grabnutzungsrechts. 

Die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren werden einen 2.
Monat nach Bekanntgabe der Gebührenfestsetzung zur Zahlung fällig. 

§ 19 Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 
Die Höhe der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren richtet sich nach 1.
dem als Anlage 3 zu dieser Satzung beigefügten Gebührenverzeichnis. 
Ergänzend findet die Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebüh-2.
ren – Verwaltungsgebührenordnung – in der jeweiligen Fassung entspre-
chend Anwendung. 

VIII. Übergangs- und Schlussvorschriften 
§ 20 

Alte Rechte 
Die vor dem In-Kraft-Treten dieser Friedhofssatzung entstandenen Nutzungs-
rechte gelten unbeschränkt fort. Die Nutzungszeit richtet sich nach den bis-
herigen Vorschriften.  

§ 21 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  1.
Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Friedhofssatzung für den Ruhewald Witt-2.
nau vom 27. Juni 2017 außer Kraft.  

Hinweis nach § 4 Abs. 4 S. 4 GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim 
Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres nach der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Wittnau, Kirch-
weg 2, 79299 Wittnau geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Abweichend hiervon 
kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf 
der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürger-
meister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb der Jahresfrist 
schriftlich oder elektronisch geltend gemacht hat. 
Wittnau, den 17. Mai 2022 
Jörg Kindel – Bürgermeister 
Anlage 1: 

Anlage zu § 9 Abs. 3 
zur Satzung der Gemeinde Wittnau 

für den „Ruhewald Wittnau – Naturbestattungen“ 
Ruhestättenkategorien 
Kategorienbeschreibung: 
Kategorie 1:                  Junge Bäume (gepflanzt oder aus Naturverjüngung) 
                                    oder: Bäumchen/Baum in Randlage   

Kategorie 2:                  Mittelstarker Baum 
                                    oder: Baum mit besonderem Merkmal 
Kategorie 3:                  Starker Baum, ausgeprägte Krone 
                                    oder: Baum mit seltenem Merkmal 
                                    oder: Baum einer selten vorkommenden Baumart 
                                    oder: Ruhestein 
                                    oder: Wurzelstock Eiche 
Kategorie 4:                  Starker Baum, ausgeprägte Krone mit 
                                    a) einzigartigem Merkmal 
                                    b) einzigartigem Merkmal und sehr guter Lage 
                                    c) mehreren einzigartigen Merkmalen 
                                    d) einzigartigem charakteristisch-hervorstehenden  
                                    Erscheinungsbild und sehr guter Lage 
                                    oder: Ruhebäumchen gepflanzt (Größe ca. 3 – 4 m, 
                                    verschiedene Baumarten zur Auswahl) 
Steigerung:                   Besonders – selten – einzigartig 
Lage:                             z.B. zentrale Lage, gut erreichbar 
Mögliche Merkmale:      - Zwiesel 
                                    - Mehrstämmigkeit 
                                    - Wucherung 
                                    - Rindenzeichnungen 
                                    - Färbung 
Anlage 2: 

Anlage zu § 13 Abs. 3 
zur Satzung der Gemeinde Wittnau 

für den „Ruhewald Wittnau – Naturbestattungen“ 
Die Gedenksteine gemäß § 13 Abs. 3 müssen den folgenden Maßgaben ent-
sprechen: 
- Steinart: regionaler gelber Sandstein 
- Oberfläche: naturbelassen / matt / stumpf / kein Farbauftrag u.a. / 
- Maße: ca. 20 cm x 20 cm x 20 cm (Würfel) 
- Mögliche Aufschrift (nur) auf der Oberseite als Gravur bei freier Schrift- 
 größe: 

Name der bestatteten Person, Geburts- und Sterbedaten sowie eventuell n

weitere Namenszusätze 
ein religiöses oder persönliches Symbol n

Anlage 3 (Gebührenverzeichnis): 
Anlage zu § 19 Abs. 1 

zur Satzung der Gemeinde Wittnau 
für den „Ruhewald Wittnau – Naturbestattungen“ 

Grabnutzungsgebühren: 
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Bestattungsgebühren: 

 

Verwaltungsgebühren: 

Für folgende Verwaltungsleistungen werden, zzgl. der jeweils gültigen 
gesetzlichen Umsatzsteuer die nachfolgenden Gebühren erhoben: 

 

Amtliche Nachrichten 

Fundsachen 

Im Rathaus Wittnau wurde ein Fahrradreparaturset (Tasche mit Inhalt) abge-
geben.  

 

Allgemeine Nachrichten  

Fotos gesucht  

die Gemeinde Wittnau hat im Jahre 1986 das 1200jährige Bestehen gefeiert. 
Leider sind keine Fotos, Filme usw. vorhanden. Daher sind wir auf der Suche 
und würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Bilder und Filme zur Ver-
fügung stellen würden, die Sie selbstverständlich wieder zurückbekommen. 
Es wäre schön, wenn wir mit Ihrer Unterstützung dieses historische Ereignis 
für die Gemeinde Wittnau für künftige Generationen in Bild und Ton doku-
mentieren könnten. 

Gerne können Sie sich an Herrn Josef Wießler, Tel. 0761 404986, wiessler-
wittnau@online.de oder Herrn Robert Gutgsell, Tel. 0761 409593, 
robert@gutgsell.net wenden. 

Wochenmarkt Wittnau  

Der Wochenmarkt in Wittnau findet wieder donnerstags von 16:00 bis 
18:00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Gallushaus statt.  

Neben Schmidt`s Wurstlädele bietet der Musikverein Wittnau ab sofort wie-
der Getränke an. Des Weiteren sind Francesco mit italienischen Spezialitäten 
sowie Marktbeschicker mit Gemüse und Oliven auf unserem Markt vertre-
ten. 

Alle Anbieter freuen sich auf Ihr Kommen! 

Einladung zum 3. Outdoor Offener Treff für junge 
Leute in Wittnau 

Der Jugendrat Wittnau lädt alle jungen Leute zwischen 12 und 24 Jahren aus 
Wittnau zum nun 3. Offenen Outdoor Treff (OOT) am 1.Juli 2022 ab 19 Uhr 
ein. Seit Mai 2022 treffen wir uns an jedem ersten Freitag im Monat. Treff-
punkt dieses mal ist im Jugendzentrum des Pfarrgemeindehauses in Witt-
nau. Für Snacks und Getränke ist gesorgt. 

Aktuelle Informationen findet ihr entweder unter https://www.wittnau.de/
pb/Home/RAThaus/jugendrat.html oder unserm Instagram Account jugend-
ratwittnau. 

Eine Anmeldung ist nicht notwendig – jeder und jede kann einfach spontan 
vorbeikommen. Fragen und Anregungen können unter Jugendrat.Witt-
nau@web.de gestellt werden. 

Der Jugendrat Wittnau 

Vereine  

Altpapiersammlung der Jugendabteilung  
des SV Au-Wittnau e. V. 

Am Samstag, 16. Juli 2022 findet ab 9:00 Uhr eine Altpapiersammlung der 
Jugendabteilung des SV Au-Wittnau statt. Bitte stellen Sie das Papier und die 
Kartonagen an den Straßenrand. Die Fußballer freuen sich über Ihre Unter-
stützung. 
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Wasserzähleraustausch WICHTIG! 

Wie bereits bekannt gegeben wurde, werden nach und nach die eichfäl-
ligen Wasserzähler (Zähler mit den ersten beiden eingestanzten Num-
mern: 14) ausgetauscht.  
Um die Vielzahl der auszutauschenden Wasserzähler ableisten zu kön-
nen, haben wir dieses Jahr Fremdfirmen beauftragt. Für die Gemeinden 
Wittnau und Sölden wird die Firma TeCoBa GmbH aus Endingen unsere 
Wassermeister unterstützen. 
Die Mitarbeiter der Firma TeCoBa GmbH erhalten von uns einen Nachweis 
zur Berechtigung dieser Leistung, dieser kann Ihnen auf Verlangen vor-
gezeigt werden. 
Wir bitten die Hauseigentümer, den Zugang zu den Wasserzählern zu 
ermöglichen und dafür zu sorgen, dass genügend Platz zur Durchfüh-
rung der Montage vorhanden ist. 
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Kirchen im Hexental

Evang. Johannesgemeinde Merzhausen 

Ev. Johannesgemeinde: St. Galler Str. 10 A, Merzhausen 
Pfarrstelle / Vertretung: Pfarrerin Salome Vogt 
Gemeindebüro Pfarrgemeinde Südwest:  
Markgrafenstr. 18 b, 79115 Freiburg 
Johanneskirche.Merzhausen@kbz.ekiba.de | Tel. 45 969 – 0 Fax. 45 969 – 69 
www.ekifrei-suedwest.de  
Öffnungszeiten Gemeindebüro: Mo-Fr 9-12 Uhr | Mo, Di, Do 14-16 Uhr | 
Mi 14-17:30 Uhr (nicht in den Schulferien)  

Eine Übersicht zu allen Gottesdienstangeboten und aktuelle Infos finden 
Sie auf unserer Homepage www.ekifrei-suedwest.de und an der Johannes-
kirche im Schaukasten. Gerne können Sie sich auch im Gemeindebüro Süd-
west erkundigen Tel. 45 96 90. Vielen Dank! 
Achtung!!! Neuer Termin für die Anmeldung zur Konfirmation 2023 
Der Info-Abend für Eltern und Jugendliche, die sich zur Konfi-Zeit 2022/23 
anmelden wollen, findet nicht am 22. Juni, sondern am Donnerstagabend, 
am 7. Juli um 19 Uhr im Gemeindesaal der Johanneskirche Merzhausen 
statt.  
Präsenzgottesdienste  
Sonntag, 19. Juni 
10:00 Uhr              Gottesdienst in der Johanneskirche, Merzhausen 
Sonntag, 26. Juni  
10:00 Uhr              Gottesdienst zur Eröffnung der Kunstausstellung „Weltzir- 
                            kus“ in der Johanneskirche, Merzhausen. Anschließend  
                            Gespräch mit der Künstlerin und Kirchencafé  
Sonntag, 03. Juli   
10:00 Uhr              Kantaten-Gottesdienst mit der Johanneskantorei und  
                            anschließend laden wir zum Gemeindefest mit schönem  
                            Programm ein. – weiter Info siehe unten! 
Sonntag, 10. Juli   
10:00 Uhr              Tauferinnerungs-Gottesdienst in der Johanneskirche 

Die evangelische Kirchengemeinde Merzhausen und die Johannes-Kan-
torei laden ein! 
Am 3. Juli 2022 um 10 Uhr findet ein Kantatengottesdienst mit der Choral-
kantate „Gott ist gegenwärtig“ von H. v. Herzogenberg (1843-1900) statt. 
Die Grundlage ist das oft gesungene Lied mit Text von Gerhard Tersteegen. 
In dieser Kantate verzichtet Herzogenberg auf Solisten, der Chor singt teils 
vierstimmig, teils mit zwei Stimmen, und zudem lässt der Komponist drei 
Strophen ganz von der Gemeinde singen. Dadurch ermöglicht er einen reiz-
vollen Wechselgesang. Die Instrumentation gestaltet Herzogenberg neben 
der Orgel mit einem Streichquintett, zwei Trompeten, drei Posaunen und 
Pauke und erreicht so eine mit dem Text gut korrespondierende, spezifische 
Charakteristik. 
Eine Kantate zum Mitsingen für die ganze Gemeinde zum Gemeindefest. 
Sie sind herzlichst eingeladen zum Kantaten-Gottesdienst und zum anschlie-
ßenden Gemeindefest in der Johannes-Kirche in Merzhausen! 

Unser Grünes Gockel Team hat folgende Aktionen ins Leben gerufen: 
Wir sammeln Ihre alten Brillen und Handys und recyceln diese. Das schont 
Ressourcen und schützt die Umwelt. Für beides sind Sammelboxen im Foyer 
der Johanneskirche aufgestellt.  
Alles rund um diese Aktionen finden sie in unserem aktuellen Gemeinde-
brief. 
Gemeindebriefausträger*Innen für die Johannesgemeinde gesucht! 
Wenn sie gerne spazieren gehen und nebenbei noch eine ehrenamtliche 
Aufgabe erledigen möchten, würden wir uns freuen, wenn sie uns beim Aus-

tragen unseres Gemeindebriefes 4x im Jahr helfen könnten. Es gibt offe-ne 
Bezirke in Au, Wittnau, Merzhausen, Sölden und Vauban. Rufen sie bei Inte-
resse gerne im Gemeindebüro an. Wir freuen uns auf ihre Unterstützung. Tel: 
0761-45969-0 
„Bibel – Teilen“ 
Das Bibelteilen, ein freies Gespräch über den Predigttext des darauffolgen-
den Sonntags, findet immer am  
ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr im Evang. Gemeindezentrum statt.  
Bei Fragen wenden Sie sich an Fam. Hahn (0761-406966)  
Der nächsten Termine finden statt am 06. Juli, Sommerpause, 07. Sept. 
Ökumenisches Taizégebet 
in der Regel jeden 4. Mittwoch im Monat um 19:00 Uhr 
Die nächsten Termine finden statt am 22. Juni und 27. Juli in der Johannes-
kirche, Merzhausen – Verantwortlich: Petra Kirste und Team 
Wir sind für Sie da 
Bei seelsorglichem Bedarf sind unsere Pfarrer*innen erreichbar unter 0160 
91 51 90 68. 
Johannes-Kantorei 
Dienstags um 20:00 Uhr wöchentliche Chorprobe der Johannes-Kantorei im 
evangelischen Gemeindezentrum Merzhausen. Proben in den Schulferien 
entfallen. Die jeweils gültigen Hygiene-Auflagen müssen beachtet werden. 
Ausführliche Informationen auf der Homepage "www.johannes-
kantorei.de", sowie beim Chorleiter Ruben Viertel: rubenviertel@web.de 
oder bei der Chorsprecherin Almut Witzel: Tel. 0761-409 83 80, almut.wit-
zel@gmx.de 

Kontaktpersonen (Ortsältestenrat) 
Wilhelm Beyna, Merzhausen (Vorsitzender) Tel. 55 654 577 
Judith Hölzl-Wirth Tel. 45 70 638 
Petra Kirste, Merzhausen Tel. 13 07 865 
Dorit Renkert, Merzhausen Tel. 40 97 406 
Mitglied im Ältestenkreis der Pfarrgemeinde Südwest 
Dorit Renkert, Merzhausen Tel. 40 97 406 
Wilhelm Beyna, Merzhausen Tel. 55 654 577 

Ökumene im Hexental 

Ökumenische Gottesdienste und Veranstaltungen im Hexental 

Achtung!!! Neuer Termin für die Anmeldung zur Konfirmation 2023 
Der Info-Abend für Eltern und Jugendliche, die sich zur Konfi-Zeit 2022/23 
anmelden wollen, findet nicht am 22. Juni, sondern am Donnerstagabend, 
am 7. Juli um 19 Uhr im Gemeindesaal der Johanneskirche Merzhausen 
statt.  
In Vauban sind erreichbar: 
Kath. Pfarrer Franz Wehrle Tel. 0761/400099-11;  
franz.wehrle@kath-geht.de 
Ev. Gemeindediakonin Inge Gramling Tel. 0761/40025-47;  
ingeborg.gramling@kbz.ekiba.de 
Als Seelsorgeteam sind wir telefonisch erreichbar unter 0761 / 40025 – 34 
oder per Email an info@kirche-im-vauban.de. 

Unsere aktuellen Gesprächszeiten: 
Dienstag, 15-17:00 Uhr (Magdalena Grabowski, kath. Studentin) n

Mittwoch, 15:00-16:30 Uhr (Inge Gramling, Gemeindediakonin) n

und nach Absprache – nicht in den Ferien! 
Coronasituation 
Aufgrund unserer kleinen Räume hat das Ökumenische Gemeindeteam 
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beschlossen sich auch weiterhin an die Empfehlungen des Landes zu halten. 
Das bedeutet für uns vorerst die Empfehlung weiterhin in unseren Raumen 
Masken zu tragen, auf Abstand zu achten, Hygiene Regeln und Lüften zu 
beachten 
Gemeindebrief 
Noch immer suchen wir für unsere Evangelischen Gemeindebrief Austrä-
gerinnen und zwar für einen Teil der Merzhauserstraße und Ida-Kerkovius 
Str., Paul-Klee Str., Clara-Immwerwahr Straßen. Wir freuen uns auf Rückmel-
dungen. Adresse – siehe oben! 
Johannes-Kantorei 
Dienstags um 20:00 Uhr wöchentliche Chorprobe der Johannes-Kantorei im 
evangelischen Gemeindezentrum Merzhausen. Proben in den Schulferien 
entfallen. Die jeweils gültigen Hygiene-Auflagen müssen beachtet werden. 
Ausführliche Informationen auf der Homepage "www.johannes-
kantorei.de", sowie beim Chorleiter Ruben Viertel: rubenviertel@web.de 
oder bei der Chorsprecherin Almut Witzel: Tel. 0761-409 83 80,  
almut.witzel@gmx.de 
Kirchliche Nachrichten und Veranstaltungen siehe unter  
Kirche im Hexental – Evang. Johannesgemeinde Merzhausen 

Seelsorgeeinheit St. Georgen-Hexental 
Au • Horben • Merzhausen • Wittnau 

Gottesdienstordnung vom 18.06.– 03.07.2022 
Unsere Gottesdienst-Orte:      Mz    Merzhausen, St. Gallus  

Au     Au, St. Johannes  
Ho     Horben, St. Agatha  
Wi     Wittnau, Mariä Himmelfahrt  
Sk     Schönstattkapelle Merzhausen  
PP     St. Peter und Paul  
Ge     St. Georgen 

Samstag, 18.06.     
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
18:30 Uhr Au Eucharistiefeier   
18:30 Uhr PP Eucharistiefeier 
Sonntag,19.06. 
09:00 Uhr Ho Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Mz Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Wi  Eucharistiefeier 
12:00 Uhr Mz Konzert-Matinee: Blockflötenconsort 
09:30 Uhr Ge Eucharistiefeier 
11:00 Uhr PP Eucharistiefeier 
Montag, 20.06.  
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
19:00 Uhr Sk Eucharistiefeier  
Dienstag, 21.06.    Hl. Aloisius Gonzaga 
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
18:30 Uhr Ho Sprechzeit von Pfr. Reichardt 
19:00 Uhr Ho Eucharistiefeier (Rita Schneider und Otto Martin Zimmermann) 
20:00-21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Mittwoch, 22.06.    Hl. Paulinus, hl. John Fischer, hl. Thomas Morus 
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier (Hildegard Gutmann, 3. Seelenamt) 
19:00 Uhr Mz ökum. Taizégebet, ev. Johannesgemeinde 
20:00-21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Donnerstag, 23.06.     Geburt des Heiligen Johannes des Täufers 
18:30 Uhr Au Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Au Eucharistiefeier  
20:00-21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Freitag, 24.06.   Heiligstes Herz Jesu 
15:00-16:00 Uhr Mz Freitagsgebet - Eucharistische Anbetung  

18:30 Uhr Mz Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Mz Eucharistiefeier (Renate Notzon) 
Samstag, 25.06.    Unbeflecktes Herz Mariä 
18:00 Uhr Mz GoSpecial, der etwas andere Gottesdienst  
18:30 Uhr PP Eucharistiefeier 
Sonntag, 26.06.    
10:30 Uhr Au Festgottesdienst zum Patrozinium; Wiese am Bürgerhaus; mit-
gest. vom Chor St. Gallus und dem Musikverein Au, anschl. Umtrunk und 
Imbiss 
10:30 Uhr Ho Eucharistiefeier  
10:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
10:30 Uhr Ho Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Mz kein Gottesdienst – Patrozinium in Au 
19:00 Uhr Au Vesper  
11:00 Uhr PP Festgottesdienst u. Pfarrfest  
Montag, 27.06.    Hl. Cyrill von Alexandrien, hl. Hemma von Gurk 
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier  
19:00 Uhr Sk Eucharistiefeier  
Dienstag, 28.06.    Hl. Irenäus, Bischof von Lyon 
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
18:30 Uhr Ho Sprechzeit von Pfr. Reichardt 
19:00 Uhr Ho Eucharistiefeier (Anna u. Franz Asal) 
20:00-21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Mittwoch, 29.06.    HEILIGER PETRUS UND HEILIGER PAULUS; Apostel 
19:00 Uhr Wi Eucharistiefeier (Otto Selb; Josef Schneider; Hannekäthe Saut-
ter; August Trescher; Horst u. Johanna Rossow) 
20:00-21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Donnerstag, 30.06. hl. Otto, Bischof von Bamberg, die ersten heiligen 
Märtyrer der Stadt Rom 
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier  
18:30 Uhr Au Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Au Eucharistiefeier  
20:00-21:00 Uhr Mz Gebet in den Anliegen der Zeit – Anbetung 
Freitag, 01.07.         Herz-Jesu-Freitag 
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
15:00-16:00 Uhr Mz Freitagsgebet - Eucharistische Anbetung  
18:30 Uhr Mz Rosenkranzgebet 
19:00 Uhr Mz Eucharistiefeier 
14. Sonntag im Jahreskreis  Kollekte für den Heiligen Vater 
Samstag, 02.07.     Mariä Heimsuchung 
07:30 Uhr Wi Eucharistiefeier 
18:00 Uhr !  Au Eucharistiefeier (Sonja Schneider) 
18:30 Uhr PP Wort-Gottes-Feier 
Sonntag, 03.07.    
09:00 Uhr Wi Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Ho Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Mz Eucharistiefeier  
09:30 Uhr PP Eucharistiefeier  
11:00 Uhr Ge Eucharistiefeier 

Kath. Gottesdienste im ZDF Ausstrahlung Sonntags – 9:30 – 10:15 Uhr 
So 19.06.2022 09:30 Uhr St. Canisius, Berlin 
Die nächsten Tauftermine  
So 12.06.2022 11:30 Uhr Horben 
So 19.06.2022 11:30 Uhr Wittnau 
So 03.07.2022 11:30 Uhr Merzhausen 
Der nächste „GoSpecial“, der etwas andere Gottesdienst 
Sa 25.06.2022. 18:00 Uhr Merzhausen, St. Gallus 
Weitere Informationen und aktuelle GoSpecial Ankündigungen auf 
www.gospecial-au.de 
Das nächste ökumenische Taizégebet 
Mi 22.06. 2022 19:00 Uhr ev. Johannesgemeinde 
Seelsorge-Rufbereitschaft der katholischen Kirche in Freiburg 
Wenn Sie in einem dringlichen seelsorgerlichen Anliegen in einem Not-fall 
einen Priester sprechen möchten und Ihr zuständiges Pfarramt nicht erreich-
bar ist, können Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit rund um die Uhr jemand 
erreichen mit der kostenfreien Telefonnummer 0800 / 40 44 333 77 
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Ein Kontakt mit einem katholischen Priester kann auf diesem Weg gerne ver-
mittelt werden. 
Spenden für Ukraine 
Caritas international bittet um Spenden für die Ukraine. 
Spenden mit Stichwort „Ukraine-Krieg, CY01026“ werden erbeten auf das 
Konto von: Caritas international 

Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe 
IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02 
BIC: BFSWDE33KRL 
Stichwort: Ukraine-Krieg, CY01026 

Infos aus der Seelsorgeeinheit für das Hexental 
Erzbistum: Neue Empfehlungen für Feier von Gottesdiensten 
Das Erzbistum Freiburg hat am Dienstag, 17. Mai, die verbliebenen Corona-
Beschränkungen für Gottesdienste weitestgehend aufgehoben. 
(www.ebfr.de/corona) An die Stelle verpflichtender Vorgaben treten Emp-
fehlungen, die in der Praxis einen flexibleren Umgang ermöglichen. So 
empfiehlt die Erzdiözese beispielsweise in Innenräumen auch weiterhin das 
Tragen medizinischer Masken oder die Einhaltung von Mindestabständen.  
Das heißt: Die generelle Maskenpflicht entfällt, eine Empfehlung zum 
Tragen einer Maske bleibt! 
Wer dies möchte, kann Gottesdienste also künftig wieder durchgängig ohne 
Maske mitfeiern. Auch die Einhaltung von Abständen wird ganz dem Ermes-
sen der Teilnehmenden und deren wechselseitiger Rücksichtnahme überlas-
sen.  
Wir appelieren hierbei jedoch an das Verantwortungsbewusste Handeln 
aller und schließen uns der Empfehlung zum Tragen von Atemmasken an! 
Konzertmatinee Flauto Consort Freiburg am 19. Juni 12:00 Uhr St. Gallus 
Das Programm „Tears and delight“ widmet sich dem englischen Lied in der 
Renaissance. Die sanften Songs, Ayres und Madrigale lassen einen großen 
thematischen und stilistischen Reichtum entdecken. Ebenso reich sind die 
Facetten an Emotionen, die es hier zu entdecken gibt: In allen gespielten 
Gattungen finden sich (genau wie im echten Leben)  „Tears“ and „Delight“, 
welche in der Musik John Dowlands besonders gut hörbar werden, dessen 
vierstimmige Partsongs im Zentrum des Programms stehen. In Abwechslung 
dazu erklingen beschwingte Tänze von William Byrd. Der weiche Klang des 
Blockflötenconsorts wird von der klaren Sopranstimme der Sängerin Marie 
Christine Köberlein und den virtuosen Rhythmen des Perkussionisten Micha-
el Beilschmidt umrahmt. 
Erstkommunion 2023 
Nachdem wir an den Wochenenden nach Ostern in unseren Gemeinden Erst-
kommunion feiern konnten geht der Blick nun schon nach vorne zur Erst-
kommunion 2023. Voraussichtlich nach den Sommerferien werden wir die 
Kinder, die dann wohl in den dritten Klassen sein werden, wieder zur Vor-
bereitung auf die Erstkommunion einladen. Anfang Oktober informieren wir 
in einem Elternabend so dass wir dann wohl Anfang Dezember mit den Kin-
dern den Vorbereitungsweg auf die Erstkommunion beginnen können.  
Sofern es die Bedingungen zulassen, werden wir im kommenden April 
dannn Erstkommunion feiern:  

in Horben: Ostermontag, 10.04. n

in Wittnau: am Sonntag, 22. April n

mit den Kindern aus Merzhausen und Au: am Sonntag, 30. April n

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir diese Termine wohl erst Anfang 2023 
verbindlich bestätigen können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an PRef. 
Peter Schüle im Pfarrbüro in Wittnau, Tel. 0761 402926. 

Öffnungszeiten der Katholischen Öffentlichen Bücherei Merzhausen 
Montag 09:00 – 11:00 Uhr und 16:00 – 18:00 Uhr 
Donnerstag 16:00 – 19:00 Uhr 
Jeden 2. Samstag im Monat: 10:00 – 12:00 Uhr 
Aktuelle Infos s. Homepage: 
www.die-buecherei-merzhausen.jimdosite.com 

Kath. Pfarramt St. Gallus 
Au und Merzhausen 

Kath. Pfarramt St. Gallus Merzhausen 
Dorfstr. 25, 79249 Merzhausen, Tel.: 40 27 71, Fax 4 014 675.  
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Mo. Di. Mit. Fr. 10:00 – 11:30 Uhr, Do 14:30  
– 18:00 Uhr 
E-Mail: merzhausen@kath-geht.de 
Pfarrer Hubert Reichardt, Tel. 0761 / 40 27 71 oder 45 98 714;  
Hubert.reichardt@kath-geht.de; Sprechzeit nach Vereinbarung 
Pastoralreferent Peter Schüle, Tel. 0761 / 4029 26,  
peter.schuele@kath-geht.de 
Gemeinde-Infos aus St. Gallus Merzhausen 
Weitere Informationen siehe unter Seelsorgeeinheit 
Konzertmatinee Flauto Consort Freiburg am 19. Juni 12:00 Uhr St. Gallus 
Das Programm „Tears and delight“ widmet sich dem englischen Lied in der 
Renaissance. Die sanften Songs, Ayres und Madrigale lassen einen großen 
thematischen und stilistischen Reichtum entdecken. Ebenso reich sind die 
Facetten an Emotionen, die es hier zu entdecken gibt: In allen gespielten 
Gattungen finden sich (genau wie im echten Leben)  „Tears“ and „Delight“, 
welche in der Musik John Dowlands besonders gut hörbar werden, dessen 
vierstimmige Partsongs im Zentrum des Programms stehen. In Abwechslung 
dazu erklingen beschwingte Tänze von William Byrd. Der weiche Klang des 
Blockflötenconsorts wird von der klaren Sopranstimme der Sängerin Marie 
Christine Köberlein und den virtuosen Rhythmen des Perkussionisten Micha-
el Beilschmidt umrahmt. 
GoSpecial-Gottesdienst ausnahmsweise in Merzhausen 
Den nächsten GoSpecial-Gottesdienst feiern wir am Samstag, 25. Juni um 
18:00 Uhr; dieses Mal feiern wir ausnahmsweise in Merzhausen. Weil in 
Au am 26. Juni Patrozinium gefeiert wird und deshalb am Sonntag in Merz-
hausen kein Gottesdienst stattfindet, wurde der Vorabendgottesdienst – und 
damit der GoSpecial-Gottesdienst – nach Merzhausen verlegt.  
Patrozinium in Au – Gottesdienst wieder im Freien 
Herzlich laden wir ein, am Sonntag, 26. Juni 2022 mit uns das Patrozinium 
in Au zu feiern. Auch in diesem Jahr wollen wir den Festgottesdienst um 
10:30 Uhr unter freiem Himmel auf der Festwiese am Bürgerhaus feiern. Blä-
ser des Musikvereins und der Kirchenchor weden musikalisch mitwirken. Im 
Anschluss wird es auf dem Platz eine kleine Bewirtung geben, umrahmt von 
Beiträgen des Musikvereins und des Männergesangvereins. Die Ministranten 
organisieren einen Waffelstand und einen Kuchenverkauf (für Ihre Kaffee-
tafel zuhause). Bei Regenwetter feiern wir in der Kirche. Um 19:00 Uhr laden 
wir zum festlichen Abendlob ein.  
Wer beim Aufbau morgens um 9:00 Uhr oder bei der Bewirtung mithelfen 
kann, darf sich im Pfarrbüro oder bei Maria Schneider melden.  
Treffen der Mitarbeitenden des Besuchsdienstes 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Besuchsdienstes sind zum nächs-
ten Treffen am Donnerstag, 30. Juni 2022 um 19:00 Uhr im kath. Pfarrzen-
trum St. Gallus eingeladen. Neue Mitarbeitende sind herzlich willkommen.  
Regelmäßige Termine in St. Gallus Merzhausen  
Dienstag: Kirchenchor, 20:00 Uhr kath. Pfarrzentrum 
Kontakt: Stefan Pöll, Kirchenmusiker: stefan.poell@kath-geht.de;  
              Senta Töppler, Vorsitzende: Tel. 406494, senta@toeppler.com 

Kath. Pfarramt St. Fides und Markus  
Sölden 

Die Pfarrei St. Fides und Markus ist Mitglied der Seelsorgeeinheit Batzenberg-Obere 
Möhlin.Homepage: www.kath-bom.de 

c/o Kath. Pfarrbüro Bollschweil  
Anton-Fränznick-Weg 2, 79283 Bollschweil  
Tel.: 07633/5317; E-Mail: Dorothea.Rees@kath-bom.de  
Homepage: www.kath-bom.de 
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SPORTWOCHE 2022
16.6.-19.6. und 24.-26.6.2022

Do. 16.06. 18:00 Jubiläums-Abend im Festzelt (Tickets nur im VVK)
Fr. 17.06. 18:00 Fußball-Darts | 20:30 Bingo
Sa. 18.06. 15:00 Schönberg-Cup | 21:00 Pubquiz
So. 19.06. 11:00 Konzert Polka-Freunde | 14:00 Mädchenturnier 
Fr. 24.06. 18:30 Abschiedsspiel Herby & die Zwait vs. Kuhn & Friends
Sa. 25.06. 13:30 Elfmeterturnier mit 42 Teams
So. 26.06. 11:00 Konzert MV Wittnau | 15:00 Sponsorenlauf

An allen Festtagen erwartet Sie rund um das Sportgelände in Wittnau
ein buntes Programm mit leckeren Speisen und Getränken:

Detaillierte Informationen unter
www.au-wittnau.de

Wir freuen uns auf Sie!
Förderverein SV Au-Wittnau

Gottesdienste vom 19.6.-3.7.2022 
Samstag, 18.6. 
18:00 Uhr Rosenkranz 
Sonntag, 19.6. 
 9:00 Uhr Hl. Messe in Kirchhofen 
Mittwoch, 22.6. 
19:00 Uhr Hl. Messe 
Samstag, 25.6. 
18:00 Uhr Rosenkranz  
Sonntag, 26.6. 
10:30 Uhr Hl. Messe  
Donnerstag, 30.6. 
19:00 Uhr Gebetszeit 
Samstag, 2.7. 
18:00 Uhr Rosenkranz  
Sonntag, 3.7. 
 9:00 Uhr Hl. Messe in Kirchhofen 
Herzliche Einladung an unsere älteren Mitbürger! 
Nach einer sehr langen Corona Pause wagen wir einen Neuanfang. Einen 
Neu-anfang für alle unsere älteren Söldener Mitbürger, die die Altenwerk-
nachmittage vermisst haben – aber auch für alle Interessierten, die in unge-
zwungener und geselliger Runde bei einer Tasse Kaffee sich wieder einmal 
treffen wollen.  
Wir treffen uns in den neuen Räumen im Erdgeschoss des Pfarrhauses.  
Der Eingang ist über die Pfarrhaustreppe.  
Für Gehbehinderte ist ebenerdig ein Zugang über die Pfarrhausterrasse mög-
lich.  
Der erste Nachmittag findet am Donnerstag, den 30. Juni 2022 um 14:30 Uhr 
in den neuen Räumen im Pfarrhaus statt, bei schönem Wetter auf der Ter-
rasse.  
Für diesen Nachmittag bitten wir um eine kurze Anmeldung bei Helen Eichin-
ger (Tel: 0761 408663) oder bei Elisabeth Karle (Tel:0761 402046 im Kinder-
garten). Wer eine Fahrgelegenheit braucht, melde dies ebenfalls bei uns an. 
Ebenfalls freuen wir uns über Kuchenbäcker, aber auch über Männer und 
Frauen, die uns regelmäßig oder gelegentlich in der Küche helfen würden 

oder als kleines Taxiunternehmen den Abholdienst für Gehbehinderte über-
nehmen würden. Melden Sie sich ebenfalls bei uns.  

Ausführlichere Informationen zu weiteren Gottesdiensten und allen Ver-
anstaltungen der SE finden Sie auf der Homepage (www.kath-bom.de) 
oder im Pfarrbrief. 

Kath. Pfarramt Maria Himmelfahrt  
Wittnau 

Kapuzinerbuck 4, 79299 Wittnau Tel: 0761 / 40 29 26, Fax: 45 36 78 66,  
Sekretärin: Angelika Zimmermann; Sprechzeiten: Mittwoch 18:00 –19:00 Uhr 
eMail: wittnau@kath-geht.de 
Pfarrer Hubert Reichardt, Tel. 0761 / 40 27 71 oder 45 98 714;  
hubert.reichardt@kath-geht.de – Sprechzeit nach Vereinbarung 
Pastoralreferent Peter Schüle, Tel. 0761 / 4029 26,  
peter.schuele@kath-geht.de 

Gemeinde-Infos aus Mariä Himmelfahrt Wittnau 
Weitere Informationen siehe unter Seelsorgeeinheit  
Nachrichten per WhatsApp bekommen 
Seit einiger Zeit besteht der Wunsch, Nachrichten und Neuigkeiten von der 
Kirchengemeinde per WhatsApp zu bekommen. Deswegen wird es nun die 
Möglichkeit geben, sich für einen unverbindlichen Newsletter anzumelden. 
Schicken Sie uns eine Nachricht (SMS / WhatsApp) an: 0157 32463429  
Über die WhatsApp-Broadcast-Funktion erhalten Sie dann z.B. Einladungen 
zu Veranstaltungen der Kirchengemeinde oder Hinweise zu besonderen Got-
tesdiensten. 
Sommerlager KjG Wittnau 
Vom 31.07. – 11.08. veranstaltet die KjG Wittnau auch in diesem Sommer 
wieder ein Sommerlager in der Schweiz. Kinder und Jugendliche von 9 – 16 
Jahren sind eingeladen, sich bei kjgwittnau19778@gmail.com zu melden. 
Infos gibt’s auch im Pfarrbüro. 
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DANKSAGUNG

 
 

          Danke                    Statt Karten 
 

       Herzlichen Dank allen, die mit uns Abschied nahmen  
       von unserer lieben Verstorbenen 

 
 
 Luise Ebler  

 
 
 
 

       und uns durch ihre Anteilnahme in Worten, Briefen, 
       Blumen- und Geldgeschenken ein Zeichen der Wertschätzung 
       und Verbundenheit erwiesen haben. 
 
       Besonders danken wir auch Herrn Pfarrer Hubert Reichardt   
       für die würdevolle Trauerfeier. 
 
       Au, im Juni 2022 

       Im Namen aller Angehörigen 
       Claudia Wießler 
       Rainer Ebler 
 

VERSCHIEDENES

        

Geflügelverkauf 2022, montags,  
  20.06., 15.08., 12.09., 10.10., 14.11. 

12:00 Uhr Sölden Rath.       12:10 Uhr Biezighofen ”Engel” 
  Renchtalgeflügelhof Bienek, Oberkirch, Tel. 0 78 02 / 74 46

Wohnungsauflösung, Entrümpelung 
und Umzugshilfe 

Preiswert und zuverlässig! 
„Die Oltmanns“– die Werte-Wahrer der Ev. Stadtmission FR. 
Oltmannsstr. 30, Tel.: 0761/409979. Infos: die-oltmanns.de

STELLENANGEBOTE

Wir suchen ab sofort eine Reinigungskraft für unsere  
Ferienwohnung in 79280 Au.  

Die Arbeitszeit beträgt ca 2-3 Std. pro Woche,  
der Std.-Lohn 20€. Über eine schnelle  

Rückmeldung würden wir uns sehr freuen.  
E-Mail: alexbrief@web.de; Tel.: 0151-25496983

MIETGESUCHE

26-jährige Intensivkrankenschwester aus Au  
sucht 1-2 Zimmer Wohnung, WM bis 800€, NR, keine HT. 

Ich freue mich über jede Rückmeldung! 
Telefon: 015780392550 Mail: annalenaarwinski@web.de

Merzhauser Familie mit 2 Kindern (7 und 10)  
sucht nach wie vor wegen Eigenbedarfskündigung  

ein neues zu Hause. Aus beruflichen Gründen vornehmlich 
in Merzhausen oder Hexental bis Sölden. Wir benötigen 

eine Wohnung oder auch Haus ab 100 qm.  
Mehr über uns gerne per E-Mail: p.patrice@gmx.de oder 

Telefon: 0761/38413456. 

Neues Heim 
Wir – Mutter 57 J. u. Sohn 18 J. suchen ein neues Heim, 
denn das alte ist zu klein. Ideal ist eine 2,5-Zi.-Whg. bis 
800,-WM in Merzhausen u. Umgebung. Wir sind zwei  
symphathische Menschen mit Herz und Verstand.  
Tel. 0761 15 18 477, Email: claudia.m.kriegel@gmx.de

Niedergelassene Kardiologin und Geschäftsführer  
mit 2 kleinen Kindern suchen ihr neues Zuhause  

(Wohnung/Haus) im Freiburger Stadtgebiet oder Umland 
ab Herbst 2022. Kontakt unter 0176 295 33 989 oder 

mariya.kronlage@gmail.com

Ruhige, ordentliche Auszubildende (w, 27 Jahre alt, NR) im 
öffentlichen Dienst, sucht gemeinsam mit ihrer Hauskatze 

ab dem 1. September 2022 eine Wohnung zur Miete  
bis zu 500 € warm. Gerne auch eine Einliegerwohnung.  

Telefon: 0160-91100696

Suche für mich (w) zum 1.09.22 oder früher  
schöne, sonnige 2-3-Zimmerwohnung mit Balkon,  

Bad möglichst mit Fenster, Keller, Garage/Stellplatz. 
Grund: Eigenbedarfskündigung nach 25 Jahren.  

Freue mich über jede positive Nachricht. 
0761-4762260 oder 0151-55250627 E-Mail: gescha@zffs.de

Ruhiger Senior, schriftstellerisch tätig, sucht 1 Zi.-Whg.  
bis 500 Euro KM in Merzhausen und Umgebung. 

Telefon: 0761 404622 bitte nach 17:00 Uhr

Ich suche für mich im Raum Hexental eine 2-3 Raum-
Wohnung, gern mit Garten oder Balkon.  

Gesichertes Einkommen im med. Bereich, bin NR'in,  
keine Haustiere, sozial, naturliebend, mitte fünfzig.  

Kontakt: wohnen_postfach@protonmail.com

IMMOBILIEN-/KAUF-MIETE

Freundliche Familie sucht neues Zuhause 
Familie mit 2 Kindern (2 und 4) su. wg. erneuter Eigenbe-
darfskündigung dringend eine Whg./Haus zur Miete/Kauf 

möglichst mit Garten in netter Nachbarschaft.  
Empfehlungsschreiben v. Vermieter vorhanden.  

Telefon: 01785432154

BAUFINANZIERUNG

Ihre Baufinanzierer!

Armin Schneider

Tel. 0761 36887-78

LBS in Freiburg, Friedrichstr. 44 
Armin.Schneider@LBS-SW.de

Yannick.Wortmann@LBS-SW.de
Yannick Wortmann

Tel. 0761 36887-26
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IMMOBILIENKAUF UND VERKAUF

Für Ihre Immobilie haben wir den passenden 
Käufer/Mieter 

solvent, sympathisch, niveauvoll. 
Kostenlose und unverbindliche Beratung: 
Ihr Immobilienmakler aus Merzhausen: 

Living in Südbaden, Hexentalstraße 33, 0761/76 999 197

Verkauf – Eigentumswohnung im Dachgeschoss 

Im Ried 2, 79249 Merzhausen 
3 Zimmer, Wohnfläche ca. 82,5 m² mit zwei Balkonen  
und Stellplatz. 
Energieverbrauchsausweis im Sinne von § 82,  
Endenergieverbrauch: 99 kWh/(m²*a), Energieträger: Öl, 
Baujahr Gebäude: ca. 1975 
Kaufpreis: 440.000,00 € 
Käuferprovision: 3,57 % inkl. MwSt. 

Weitere Informationen  
finden Sie unter  
www.sprenker-roeder.de 

Sprenker & Röder  
Immobilien GmbH 
Wilhelmstraße 18 
79098 Freiburg im Breisgau

Ihr zuverlässiger Partner seit 1993

Immobilien
Vermietung | Verkauf | Bewertung

Stefan Weißhaar
0761 – 40 50 50
 D-79249 Merzhausen
Ziegelgasse 1
weisshaar@regiomakler.de

Wir suchen zum Sofortkauf:
Baugrundstück, Einfamilienhaus, Doppelhaus,
Reihenhaus, Mehrfamilienhaus oder Eigentumswohnung

SÜDBAU • Telefon 07681 - 20 92 886
info@suedbau-freiburg.de

►

Geborener Wittnauer 
sucht für sich und seine Familie ein Haus oder eine Woh-
nung in Wittnau oder näherer Umgebung zu mieten oder 
zu kaufen bis 1,2 Mio € . Wir freuen uns sehr auf Ihren 
Anruf unter T. 01724685450.

Symbadische Familie sucht Haus 
oder Grundstück zum Kauf. Finanzierung vorhanden. 

Telefon: 0151 21528173

PRAXISTAFEL

Aromamassagen
Physiotherapie
Somatic Experiencing
Ayurvedische Massagen
spiraldynamisches Bewegen 
Kiefergelenksbehandlung
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Pflegeberatung
Wir beraten Sie kostenfrei zu allen 
Fragen rund um die ambulante Pflege 
und Betreuung.

Krankenpflege | Altenpflege | 
Hilfe im Haushalt | Betreuung
Alte Straße 3 | 79249 Merzhausen
www.fsp-pflegedienst.de

Telefon  0761 47 999 844

www.raumausstattung-bauser.de

RAUMAUSSTATTUNG

individuell 

nach Ihren 

Wünschen 

angefertigt.

Kissen
     hüllen

Polsterwerkstatt
Polstermöbel
Bodenbeläge
Sonnenschutz
Wandbekleidung
Gardinen
Dekos
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Ihr zuverlässiger Partner seit 1993

Immobilien
Vermietung | Verkauf | Bewertung

Stefan Weißhaar
0761 – 40 50 50
 D-79249 Merzhausen
Ziegelgasse 1
weisshaar@regiomakler.de

innenausbau
ladenbau
einbauschränke

gewerbestraße 24 · 79227 schallstadt
tel.  07664 / 613 49 95 · www.schreinerei-heizmann.de

Schreinerei Heizmann
nachfolger markus brunner

küchen und bäder
türen und fenster
sanierungen und reparaturen



Seite 28 Hexentäler Amtsblatt – Ausgabe 12 – 17. Juni

TANKRABATT? – OK.
9-EURO-TICKET? – SCHON BESSER.

AM BESTEN? 
DAS 0-EURO-SOMMER-

SPECIAL! 
Für Juli, August und September 

bezahlen Sie 0,– Euro

SOMMER
SPECIAL

JETZT INFORMIEREN 
TEL. 0761 403050

UND ERST 
AB OKTOBER 

BEZAHLEN 

3 MONATE 
KOSTENLOS 

TRAINIEREN

*Angebot gilt nur bei 
Anmeldung für einen 

12-Monats-Vertrag

*

16.15 – 17.00
Reha-Sport

12.15 – 13.00
Reha-Sport

17.15 – 18.00
Pilates

18.00 – 18.45
Wirbelsäule-/
Rückenschule

18.45 – 19.45
   Hot Iron® 

19.15 – 20.15
   Hot Iron® 

17.00 – 18.00
five®-Rücken- und 

Gelenkkurs

18.00 – 18.45
Step Aerobic

18.45 – 19.30
Bauch, Beine, Po

19.30 – 20.30
Zumba

17.00 – 17.45
Muscle

   Condition®

16.00 – 17.00
KidsFit

17.45 – 18.30
deepWorkTM

17.30 – 18.30
Yoga

19.15 – 20.15
Yoga

18.30 – 19.15
Reha-Sport

19.00 – 19.45
Functional Circuit 

(  in Halle 2)

17.00 – 17.45
deepWorkTM

17.00 – 18.00
Yoga

17.45 – 18.15
five®-Rücken- und 

Gelenkkurs

9.15 – 10.00
five®-Rücken- und 

Gelenkkurs

8.30 – 9.15
Reha-Sport

10.00 – 10.45
Muscle

   Condition®

10.45 – 11.30
bodyART

    Struktur®

9.00 – 9.45
Wirbelsäule-/
Rückenschule

10.00 – 11.00
Yoga

11.00 – 11.45
Functional Circuit 

(  in Halle 2)

8.30 – 9.15
Wirbelsäule-/
Rückenschule

9.15 – 10.00
Pilates

10.00 – 10.45
4Streatz

10.45 – 11.30
Bauch, Beine, Po

10.45 – 11.30
Bauch, Beine, Po

11.15 – 12.00
Bauch, Beine, Po

9.00 – 10.00
Yoga

10.00 – 10.45
Functional Circuit 

(  in Halle 2)

8.15 – 9.00
Wirbelsäule-/
Rückenschule

10.30 – 11.30
bodyART®

9.00 – 9.45
Pilates

11.30 – 12.00
five®-Rücken- und 

Gelenkkurs

10.00 – 10.45
five®-Rücken- und 

Gelenkkurs

10.00 – 10.45
Step Aerobic

>> Outdoor!

10.30 – 11.15
Step Aerobic

MONTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG SONNTAGDIENSTAG

REHA-Sport
Die Teilnahme ist nur in Verbindung 
mit einer Reha-Sport-Verordnung 
nach § 44 SGB IX möglich.
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Fitness Gym Freiburg GmbH | Oltmannsstraße 1 | 79100 Freiburg | Telefon: 0761 403050 | mail@fitnessgym.de | www.fitnessgym.de
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